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STÄDTEBAULICHE BELANGE 

1 Einführung 

Die Gemeinde Twedt hat die Errichtung von Agrar-Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen sowie die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Wind- und Solarenergie 

auf ihrem Gemeindegebiet zum Planungsziel. 

Um dafür die planungsrechtliche Grundlage zu schaffen, stellt die Gemeinde den 

Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 6 „Energiepark Dornhöh“ und die flächengleiche 

1. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) im Parallelverfahren auf. Die ab-

wägungserheblichen, öffentlichen und privaten Belange werden im Rahmen der 

Aufstellung der Bauleitpläne ermittelt, bewertet sowie gegeneinander abgewogen. 

Der vorliegende Entwurf zum B-Plan Nr. 6, bestehend aus städtebaulicher Begrün-

dung mit Umweltbericht, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grund-

lage vorliegender Karten- und Plangrundlagen sowohl überörtlicher als auch örtli-

cher Planungen (bspw. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsrah-

menplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan) sowie einer Vor-Ort-Begehung 

erstellt.  

Der Entwurf dient der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förm-

lichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB. 

 Lage, Situation und Flächennutzung 

Das verteilt auf drei Teilbereiche ca. 87,64 ha große Plangebiet befindet sich nord-

westlich der Ortslage Twedt, westlich und östlich der Straße „Dornhöh“ (K 35), öst-

lich der Straße Alt-Tolkschuby / Neu -Tolkschuby (K 46) und südlich der Siedlung 

Neu -Tolkschuby der Gemeinde Twedt. 

Das Plangebiet wird größtenteils umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen. Im Osten, Südosten und im Westen grenzen landwirtschaftliche Betriebe, im 

Nordwesten eine Biogasanlage, im Norden ein Windpark und im Süden ein Wald-

stück an.  

Im Plangebiet wird auf den landwirtschaftlichen Flächen mit insgesamt vier beste-

henden Windenergieanlagen Strom aus Windkraft erzeugt.  
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Westlich an das Plangebiet angrenzend wird über eine bestehende Biogasanlage 

Strom aus Biomasse erzeugt. 

 

Abbildung 1: Lage der Plangebietes 

Entlang der Gemeindewege und der Flurstücksgrenzen befinden sich zum Teil 

Knickstrukturen. 

Das Gelände der in Rede stehenden Fläche liegt auf einer Höhe zwischen 24 m 

und 31 m über Normalhöhennull.  
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 Erfordernis und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Twedt beabsichtigt, den Anteil von Anlagen zur Erzeugung erneu-

erbarer Energien im Gemeindegebiet zu erhöhen, mit dem Bau von Agrar-Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sowie der hiermit verbundenen Produktion 

von grünem Wasserstoff einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den Weg 

zu fossilfreier Energiegewinnung weiter zu ebnen.  

Im Zusammenhang mit der Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist 

geplant, die Synergien aus Wind- und Solarenergie für die Erzeugung und Ver-

wertung von Wasserstoff zu nutzen. Die Kombination von Photovoltaik- und Wind-

kraftanlagen gewährleistet eine kontinuierliche und nachhaltige Stromversorgung 

für die Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. 

Die geplante Agrar-PV-Freiflächenanlage mit einer wird einen wesentlichen Teil 

des benötigten Stroms für die Wasserstofferzeugung liefern. Sie wandelt Sonnen-

licht direkt in elektrische Energie um und speist diese in das Stromnetz des Elekt-

rolyseurs ein. Ergänzend zur Photovoltaikanlage sorgen die Windkraftanlagen für 

eine stabile Stromversorgung, insbesondere bei geringer Sonnenstrahlung. Die 

genaue Anzahl und Kapazität der Windkraftanlagen des bestehenden Windparks 

werden noch festgelegt, um die optimale Ergänzung zur Photovoltaik zu gewähr-

leisten. 

Der erzeugte Wasserstoff kann in verschiedenen Sektoren genutzt werden: 

• Verkehrssektor: Wasserstoff kann als Kraftstoff für Brennstoffzellenfahr-

zeuge dienen, was zur Reduzierung von CO2-Emissionen im Verkehrs-sek-

tor beiträgt. 

• Rückverstromung: Der Wasserstoff kann zur Stromerzeugung in Zeiten ho-

her Nachfrage oder geringer erneuerbarer Energieproduktion genutzt wer-

den. 

• Industrielle Nutzung: Verschiedene Industrien, insbesondere solche, die auf 

Hochtemperaturprozesse angewiesen sind, können Wasserstoff als saubere 

Energiequelle nutzen. 

Durch diese umfassenden Maßnahmen wird der Standort Twedt zu einem Vorreiter 

in der nachhaltigen Wasserstoffproduktion und leistet einen bedeutenden Beitrag 

zur Energiewende und zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. 

Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich und wird im Flächennutzungsplan 

als Fläche für die Landwirtschaft/ Kulturlandschaft dargestellt.  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Wasserstofferzeugungsanlagen sind bis auf 

bestimmte Ausnahmen bauplanungsrechtlich nicht privilegiert zulässig und 



Bebauungsplan Nr. 6  Gemeinde Twedt 

  -Begründung- 

Pro Regione GmbH, Flensburg  4 

bedürfen der Darstellung von Sonderbauflächen auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung und der Ausweisung von Sonstigen Sondergebieten mit entspre-

chender Zweckbestimmung gemäß § 11 BauNVO im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung. Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteue-

rung eine besondere Bedeutung zu.  

Die Gemeinde Twedt hat in ihrer Gemeindevertretersitzung am 28.09.2022 die 

Aufstellungsbeschlüsse für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Energiepark Dornhöh“ im Parallelverfah-

ren gefasst. Auf selbiger Sitzung wurde der Entwurf des “Standortkonzept Photo-

voltaik-Freiflächenplanung Gemeinde Twedt (Stand 14.09.2022)“ durch die Ge-

meindevertretung gebilligt (siehe unter Punkt 3). 

Mit Parallelaufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Be-

bauungsplanes Nr. 6 möchte die Gemeinde Twedt über die Ausweisung von Sons-

tigen Sondergebieten unterschiedlicher Zweckbestimmung die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kombination mit 

Windenergieanlagen und für bauliche Anlagen zur Wasserstofferzeugung schaf-

fen.  

Mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 6 ist geplant, über rechtsverbindliche Fest-

setzungen einen „Energiepark Dornhöh“ im Plangebiet auszuweisen. 

Am 25.02.2025 fand im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 

des Landes Schleswig-Holstein ein Abstimmungstermin zwischen Vertretern der 

Fachabteilungen des Innenministeriums sowie des Kreises Schleswig-Flensburg, 

der Gemeinde Twedt und den Flächeneigentümern/ Projektverantwortlichen statt. 

Anlass dieses Termins war die Klärung der Fragen und Hinweise, die im Rahmen 

der frühzeitigen Behördenbeteiligung abgegeben wurden. Im Rahmen des Abstim-

mungstermins wurden die Planungsziele der Gemeinde, das Bauvorhaben sowie 

die hiermit verbundene Wasserstoffstrategie sowie deren Bedeutung für die Ge-

meinde präsentiert. Bei den Behörden- und Landesvertretern stieß das Vorhaben 

auf positive Resonanz. 

Die Hinweise der nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange wurden für die Entwurfsplanung durch Pro Regione ein-

gearbeitet. Aufgrund der Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde ist ein Arten-

schutzrechtlicher Fachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG auf Grundlage einer Kartie-

rung von Februar 2025 bis Juni 2025 durch das Fachbüro „B.i.A. - Biologen im 

Arbeitsverbund aus Bordesholm“ erstellt worden. 

Die Ergebnisse des Fachbeitrages bzgl. der im Plangebiet vorkommenden Brutvö-

gel und Amphibien fließen ebenfalls in die Entwurfsplanung ein. 

Darüberhinaus haben sich die Flächeneigentümer im Zuge der Entwurfsausarbei-

tung zu einer Nutzungsänderung der Fläche in den PV-Modulreihen entschieden. 

Der Status als landwirtschaftliche Flächen soll über die Ausweisung von Agrar-

Photovoltaik-Freiflächenanlagen erhalten werden. Die Umsetzung sieht demnach 
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vor, dass zukünftig unterhalb der Tracker-PV-Modultische konventioneller Acker-

bau anstelle einer extensiven Grünlandnutzung betrieben werden soll. 

2 Rahmenbedingungen 

In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-

wirkungen des Bauleitplans dargelegt. Auch wird aus ihr das städtebauliche Erfor-

dernis der Planung erkennbar. 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durch-

geführt, in der die bauplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, 

bewertet und in einem Umweltbericht dokumentiert werden. Das Ergebnis der Um-

weltprüfung wird im Umweltbericht dargelegt. Er bildet einen gesonderten Teil der 

Begründung. 

 Rechtsgrundlagen 

Der vorliegenden Planung liegen zugrunde: 

• Gesetz über die Landesplanung in Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-

setz), 

• Landesentwicklungsplan (LEP), 

• Regionalplan (RP), 

• Landschaftsrahmenplan (LRP), 

• Landeswaldgesetz (LWaldG), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 

• Baugesetzbuch (BauGB), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

• Planzeichenverordnung (PlanzVO) 

jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

Weiterhin wurden die Vorgaben des Flächennutzungsplans (wirksam seit dem 

13.02.2021) und des Landschaftsplans (1998) der Gemeinde Twedt einbezogen. 
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 Vorgaben der überörtlichen und örtlichen Planung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. 

Vorgaben der überörtlichen Planung 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein -Fortschreibung 2021 (LEP 2021): 

Der LEP 2021 stellt das Gemeindegebiet als ländlichen Raum dar. Die Gemeinde 

und somit auch das Plangebiet liegen im Entwicklungsraum für Tourismus und Er-

holung.  

Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung von Solaran-

lagen eine besondere Bedeutung zu. Die Entwicklung von raumbedeutsamen So-

lar-Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solarthermie) soll möglichst freiraum-

schonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung 

der Landschaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorran-

gig ausgerichtet werden auf vorbelastete Bereiche gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 2 

LEP-Fortschreibung 2021. 

Der Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 6 entspricht diesem Grundsatz. 

Ausschlussgebiete gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 3 (Z) LEP-Fortschreibung 2021 sind 

nicht betroffen. 

Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen sollen zudem möglichst gemeindegren-

zenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große 

Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden (vgl. Kapitel 4.5.2 

Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021- siehe dazu Punkt 2.4 der Begründung). 

Regionalplan, Planungsraum V, Neufassung 2002 (RP V): 

Im RP V wird das Gemeindegebiet im ländlichen Raum dargestellt. Teilweise in 

das Planungsgebiet hineinragend befindet sich ein Eignungsgebiet für Windener-

gienutzung mit entsprechenden Anlagen. Südlich des Plangebietes befindet sich 

zudem ein Waldstück. In und um das Gebiet befinden sich zahlreiche Kleingewäs-

ser. 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP) – Fortschreibung 2021, 
Kapitel 4.5.1 Windenergie an Land 

Das Kapitel 4.5.1 Windenergie an Land ist Gegenstand eines rechtlich eigenstän-
digen Verfahrens zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-
Holstein -Fortschreibung 2021. 
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Der in Rede stehende Planentwurf weist sogenannte „Potenzialflächen für Wind-
energiegebiete“ gemäß den Zielen der Raumordnung aus. Diese stehen der Regi-
onalplanung und der gemeindlichen Bauleitplanung zur Auswahl und Festlegung 
von Windenergiegebieten zur Verfügung. 

Auf Grundlage dieser Potenzialflächen werden die zukünftigen Vorranggebiete für 
Windenergie im Zuge der Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein 
Kapitel 4.7 (Windenergie an Land) ausgewiesen. 

Im April 2025 hat die Landesplanungsbehörde zusammen mit dem 2. Entwurf des 
Landesentwicklungsplanes (Teilfortschreibung LEP 2025) Potenzialflächen für 
Windenergiegebiete im Internet veröffentlicht und die Gemeinden an der Aufstel-
lung des LEP -Wind an Land- Fortschreibung 2021 beteiligt. 

Teilaufstellung zum Thema Windenergie an Land des Regionalplans für den PR I, 
Entwurf Juli 2025: 

Ende 2025 wurde der erste Entwurf einer einer Landesverordnung über die Teil-
aufstellung des Regionalplans des Planungsraums I in Schleswig-Holstein Kapitel 
4.7 zum Thema Windenergie an Land veröffentlicht. Die veröffentlichte anhängige 
Karte stellt die neuen „Vorranggebiete Windenergie“ auf Grundlage der über den 
LEP Wind an Land ermittelten „Potenzialflächen für Windenergiegebiete“ im Pla-
nungsraum I dar. 

In der Gemeinde Twedt wurde eine neues „Vorranggebiet Windenergie PR 
1_SLF_028“ ermittelt, welches gegenüber den rechtskräftig aufgehobenen Vor-
ranggebieten Windenergie PR 1_SLF_081 reduziert wurde (siehe Abbildung 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 neues Vorranggebiet Windenergie 

(Ausschnitt aus dem aktuellen Entwurf RP I Wind, ohne Maßstab) 
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Durch die Teilfortschreibung des Kapitels 4.5.1 Windenergie an Land des Landes-
entwicklungsplans - Fortschreibung 2021 (LEP-Windenergie vom 29. April 2025) 
ergeben sich durch die Kriterien zum Schutz der Brutplätze windkraftsensibler 
Großvögel (hier Seeadler) neue Planungskriterien, die den Windkraftanlagenaus-
bau in der Gemeinde Twedt einschränken (siehe Abbildung 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 überregionale Planungen zum Thema Wind  

(ohne Maßstab, ©GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0) 
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Mit Blick auf die vorliegende Planung geht die Gemeinde Twedt davon aus, dass 
die Landesplanungsbehörde das zukünftige Vorranggebiet Windenergie mit der 
gleichen Lage und Ausdehnung in den abschließenden Regionalplan aufnehmen 
wird, wie das über den Entwurf  der Teilaufstellung zum Thema Windenergie an 
Land des Regionalplans für den PR I veröffentlichte Vorranggebiet Windenergie 
PR1_SLF_028.  

Vor diesem Hintergrund werden die Abgrenzungen der Sonstigen Sondergebiete 
mit Zwecksbestimmung "Windenergienutzung -Agrar- Photovoltaik- Freiflächenan-
lage“ (SO/Wind-Agrar-PV)“ gemäß den Abgrenzungen des zukünftigen Vorrang-
gebietes Windenergie PR1_SLF_028 vorgenommen. Nach den festgelegten 
raumordnerischen Zielen, dürfen innerhalb des Vorranggebietes Windenergie 
keine der Windenergienutzung entgegenstehenden Nutzungen zugelassen wer-
den. Für die vorliegende verbindliche Bauleitplanung bedeutet dies, dass durch 
rechtssichere und durchsetzbare Festsetzungen der Vorrang der Windenergienut-
zung bestehen bleibt und für Agrar- Photovoltaik -Freiflächenanlagen geschaffene 
Baurechte bei der Errichtung von Windenergieanlagen oder Ersatzerrichtungen 
zurückgenommen werden können. Sollte absehbar sein, dass sich bei der Neu-
ausweisung der Vorranggebiete Windenergie Abweichungen gegenüber der aktu-
ell veröffentlichten Lage  des PR1_SLF_028 ergeben, muss die vorliegende Bau-
leitplanung kritisch überprüft und ggf. angepasst werden. 

Im Plangebiet befinden sich innerhalb der Teilbereiche 1 und 2 insgesamt vier 
Windenergieanlagen des (ehemaligen) Anlagenherstellers Senvion, die alle im De-
zember 2017 in Betrieb genommen wurden. 

In den nächsten 15 Jahren ist geplant, die beiden nördlichen Anlagen zu repowern. 
Neue Windenergieanlagen sind nicht geplant. 

Die genannten Windenergieanlagen werden durch den „Windpark Twedt GmbH & 
Co KG, Twedt“ als Bürgerwindpark betrieben. 

Landesrahmenplan Neuaufstellung 2020, Planungsraum I: 

Für das Plangebiet selbst werden in der Hauptkarte 1 keine Aussagen getroffen. 

Südöstlich wie nordwestlich liegen Vorrangfließgewässer, die jedoch nicht unmit-

telbar an das Plangebiet angrenzen. Diese sind Schwerpunktbereich des Bio-

topverbundsystems sowie FFH-Gebiet.  

In der Hauptkarte 2 werden ebenfalls keine Aussagen direkt für das Plangebiet 

getroffen. Nordwestlich befindet sich in eineiger Entfernung ein Gebiet, das die 

Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach §26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. 

§15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Südwestlich befindet sich in ei-

niger Entfernung eine Knicklandschaft. 

In der Hauptkarte 3 werden weder für das Plangebiet selbst noch für die unmittel-

bare Umgebung Aussagen getroffen.  
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Vorgaben der örtlichen Planung 

Flächennutzungsplan Gemeinde Twedt (wirksam seit dem 13.02.2021) 

Das Plangebiet wird insgesamt als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Das 

Plangebiet wird im Westen großflächig von einem Archäologischen Interessens-

gebiet überlagert. Im Plangeltungsbereich befinden sich außerdem zahlreiche ge-

schützte Biotope. Zwischen den Teilbereichen befindet sich außerdem ein längli-

ches Gebiet für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft. Es sind außerdem diverse Standorte von Windkraftan-

lagen verzeichnet, die den Rückbau dieser betreffen.  

Einfacher Bebauungsplan Nr. 4 „Windkraft Twedt“ (in Kraft seit 11.08. 2017) 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1 „Alttolkschubf' einschließlich des-

sen erster Änderung traten mit Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 4 „Windpark 

Twedt" in 2017 dessen Geltungsbereich betreffend, außer Kraft. 

Über den einfachen B-Plan Nr. 4 wurde das Sonstige Sondergebiet – Biogas-  

(SO/Bio) aus der 1. Änderung des B-Planes Nr. 1 Twedt mitgezogen, d.h. diese 

Festsetzungen wurden im Vergleich zur vorherigen Satzung nicht verändert. 

Über den B-Plan Nr. 4 wurden das Baurecht für den Rückbau alter Windenergie-

anlagen und anstelle dessen den Bau deutlich höherer Anlagen geschaffen. 

Der Geltungsbereich der vorliegender Planung bezieht den größten Teil des Sat-

zungsgebietes des B-Planes Nr. 4 ein.  

Landschaftsplan Gemeinde Twedt (1998): 

Der Bestandsplan - Plan 1 - weist das Plangebiet als Acker aus (siehe Abbil-

dung 4). 
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Abbildung 4: Darstellungen im Bestandsplan des Landschaftsplanes 

Durch das Plangebiet verlaufen diverse Knicks und ein verrohrter Vorfluter. Außer-

dem verteilen sich Kleingewässer im Plangebiet, die gleichzeitig gesetzlich ge-

schützte Biotope sind. Einige von ihnen sind von sehr guter Ausprägung. Zudem 

gibt es landschaftsprägende Einzelbäume. Der südlich des Gebietes liegende 

Wald besteht aus sonstigen Laubgehölzen, Darüber hinaus befinden sich gesetz-

lich geschützte Biotope innerhalb der Waldfläche Vöberger Holz. Im Nordwesten 

grenzt eine Siedlungsfläche an den Planbereich an. 

Der Entwicklungsplan – Plan 2 - ( Abbildung 5) sieht ergänzend zum Bestandsplan 

drei Windkraftanlagen im Plangebiet verortert. Weiterhin befindet sich im Geltungs-

bereich eine Fläche für die Windkraft-Nutzung gem. B-Plan Nr. 1 Windpark Altto-

lkschuby. Der westliche und östliche Teilbereich des Plangebietes wird durch eine 

langgezogene Fläche für genehmigte Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche) getrennt. 
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Abbildung 5: Darstellungen im Entwicklungsplan des Landschaftsplanes 

 Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung 

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

begründeten Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Twedt das im Jahr 

2010 fertiggestellte PV-Standortkonzept auf Basis der aktuellen übergeordneten 

Planungen und Rechtsvorschriften fortgeschrieben.  

Als Ergebnis ist ein fachplanerisches Instrument für die Standortsteuerung als fle-

xibel angelegtes Rahmenkonzept erarbeitet worden. 

Als übergeordnete Plangrundlagen des durch die Gemeindevertretung am 

28.09.2022 beschlossenen „Standortkonzeptes Photovoltaik-Freiflächenplanung 

der Gemeinde Twedt“ dienten in erster Linie der Landesentwicklungsplan - Fort-

schreibung 2021 sowie der Entwurf des gemeinsamen Beratungserlasses des Mi-

nisteriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des 
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Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 

„Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außen-

bereich“ vom 1. September 2021 (in Kraft getreten am 07.02.2022). 

Das gesamte Gemeindegebiet von Twedt wurde zur Ermittlung geeigneter Stand-

orte für PV-Freiflächenanlagen mittels der Anwendung von geographischen Infor-

mationssystemen (ArcGIS) untersucht. 

Unter Abzug von Ausschlussflächen über die Anwendung von Tabukriterien hat 

die Untersuchung ergeben, dass im Gemeindegebiet in größerem Umfang Eig-

nungsräume für Photovoltaik-Freiflächenplanung ermittelt werden konnten.  

In einem weiteren Schritt der planerischen Abschichtung und Abwägung wurden 

aufgrund gemeindespezifischer Kriterien priorisierte Potenzialflächen festgestellt.  

Im Rahmen der Konzepterstellung hat sich die Gemeinde Twedt durch Festlegung 

folgender gemeindespezifischer Kriterien eingebracht.  

• Konzentration raumrelevanter Nutzungen im Außenbereich auf vorbelas-

tete Standorte 

• Schaffung von Synergieeffekten durch die Konzentration von erneuerbaren 

Energien (PV-Freiflächenanlage, Wind und Biogas) 

• Berücksichtigung eines 100-Meter-Abstands zu Siedlungsflächen 

• Berücksichtigung der allgemeinen Empfehlungen aus dem Beratungser-

lass, insbesondere bezüglich einer naturverträglichen Gestaltung und Ein-

bindung der Anlage in das Landschaftsbild 

• Steigerung der Bürgerakzeptanz durch finanzielle Beteiligung der Ge-

meinde entsprechend des § 6 des EEG 2021 bzw. 2023 

Konkret werden die genannten Grundsätze wie folgt angewandt: 

• Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen nur innerhalb der ausgewiesenen 

Eignungsräume 1. und 2. Priorität, in und angrenzend an das Windvorrang-

gebiet PR1 SLF 081 gemäß Teilaufstellung Regionalplan Wind 2020 

• Zunächst Entwicklung von ca. 74 ha Gemeindefläche für PV-Freiflächen-

anlagen auf den ausgewiesenen Potenzialflächen der 1. Priorität, angren-

zend an das Sondergebiet Biogas 

• Berücksichtigung eines 100-Meter-Abstands zu Wohnbebauungen im Rah-

men der Einzelfallprüfung bei zukünftigen Bauleitplanverfahren 
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• PV-Anlagen auf Freiflächen sind mit einer geschlossenen, mehrreihigen 

Umpflanzung mit standortheimischen Gehölzen und Sträuchern zu verse-

hen. 

• Die Anpflanzungen sind zu pflegen, heranzuziehen und dauerhaft zu erhal-

ten 

Das „Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung Gemeinde Twedt“ hat er-
geben, dass im Gemeindegebiet insgesamt vier großräumige Potenzialflächen mit 
1. und 2. Priorität zur Ausweisung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet 
sind.  

Auf einer am 31.08.2022 stattgefundenen Arbeitsgruppensitzung zur Photovoltaik-
Freiflächenplanung in der Gemeinde Twedt wurde die im Rahmen des vorliegen-
den Bauleitplanverfahrens zu überplanende Fläche als Potenzialfläche mit erster 
Priorität ausgewählt.  

Einordnung in das Standortkonzept PV-Freiflächenplanung 

Der Plangeltungsbereich befindet sich gemäß Standortkonzept innerhalb einer Po-

tenzialfläche der Priorität 1 (siehe Abbildung 6).  

Insgesamt ist das Plangebiet für die Überbauung mit einer Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage geeignet, da es sich um gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 2 der LEP-Fort-

schreibung 2021 aufgeführte vorbelastete Flächen handelt und im Planungsraum 

keine Tabukriterien vorkommen. 
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Abbildung 6: Auszug - Standortkonzept PV-Freiflächenplanung (Karte 2) 

Die Vorbelastung besteht darin, dass das Plangebiet bereits mit vier Windenergie-

anlagen und deren baulichen Nebenanlagen überbaut ist und damit der Planbe-

reich ein eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweist. Außerdem befindet sich in 

unmittelbarem räumlichen Zusammenhang westlich des Plangebietes eine Bio-

gasanlage 

Im Geltungsbereich sind zwar keine weiteren Windenergieanlagen geplant, jedoch 

werden diese in 10 bis 20 Jahren, möglichweise mit Standortverschiebung, 

repowert werden. 

Gemäß der landes- und regionalplanerischen Zielsetzung ist zwar eine gemischte 

Nutzung für die Gewinnung aus regenerativen Energiequellen auf dieser Fläche 

möglich und sinnvoll, der Vorrang der Windenergienutzung ist jedoch auf den Flä-

chen des Vorranggebietes Windenergie zu beachten und durch rechtssichere 

Festsetzungen über den vorliegenden Bebauungsplan zu gewährleisten.  
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Mit der vorliegenden Planung wird eine Kombination der fossilfreien Energiequel-

len aus Sonne und Wind und darüberhinaus aus Biogas angestrebt, damit einher-

gehende Synergieeffekte können so genutzt werden.  

Die in dem Teilgebiet 3 geplante Wasserstofferzeugunganlage kann somit durch 

die genanntenn regenerativen Energiequellen versorgt werden, gleichzeitig dient 

diese als Energiespeicher.  

Eine Abwägung im Einzelfall und bestimmte Einschränkungen ergeben sich neben 

dem Vorrang der Windenergienutzung weiterhin aus den Abstandserfordernissen 

zur benachbarten Wohnbebauung entlang der Straße Dornhöh, dem gemäß Dau-

ergrünlandgesetz im Süden des Geltungsbereich vorkommenden Moor- und An-

moorböden sowie aufgrund der im gesamten Plangebiet vorkommenden Böden 

mit hoher bis sehr hoher Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Flächen 

(LLUR 2021, regional bewertet). Dem Kriterium der hohen Ertragsfähigkeit der Bö-

den wird damit begegnet, dass durch die geplante Umsetzung von Agrar-PV-Frei-

flächenanlagen weiterhin eine ackerbauliche Nutzung der Böden erfolgt. 

Im Rahmen einer Bodenuntersuchung auf Baugenehmigungsebene wird der Anteil 

an moorigen und anmoorigen Böden tiefgehend untersucht, um geeignete Maß-

nahmen wie z.B. die Art der Gründung der Modultische und größere Abstände 

zwischen den Modulreihen treffen zu können. 

 Gemeindeübergreifende Abstimmung 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander 

abzustimmen. Betroffene benachbarten Gemeinden werden im Rahmen der Früh-

zeitigen Unterrichtung nach § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung in Kenntnis ge-

setzt und zur Abstimmung mit ihren Belangen aufgefordert.  

Neben der eigenen städtebaulichen Planung für Photovoltaik - Freiflächenanlage 

hat die Gemeinde auch die Planungen ihrer Nachbargemeinden im Blick zu behal-

ten. Im Idealfall sollen gemeindeübergreifende Konzepte erstellt werden, um uner-

wünschte Agglomerationen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu vermeiden. 

Auf Ebene des „Standortkonzeptes Photovoltaik-Freiflächenplanung Gemeinde 

Twedt“ wurden bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen der Konzeption auf 

die Nachbargemeinden betrachtet.  

An die Gemeindegrenzen von Twedt grenzen sechs Gemeinden: 

• die Gemeinden Struxdorf, Tolk und Taarstedt im Amt Südangeln und 

• die Gemeinden Böel, Süderbarup und Loit im Amt Süderbrarup. 
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Im Bereich des Amtes Südangeln wurden neben der Gemeinde Twedt auch inzwi-

schen Standortkonzepte für PV-Freiflächenanlagen für die Gemeinden Taarstedt 

(Konzept vom 23.02.2023), Schaalby (Konzept vom 05.12.2022) und Nübel (Kon-

zept vom 04.03.2024) erstellt. Bei der Erstellung der Standortkonzepte fand eine 

gemeindeübergreifende Abstimmung zwischen den amtsangehörigen Gemeinden 

auf Amtsebene statt. Die amtsangehörigen Gemeinden Struxdorf und Tolk haben 

sich gegen Standortkonzepte für PV-Freiflächenanlagen entschieden. 

Für die im Amt Süderbrarup verlaufende Bahnstrecke DB 1020 (Kiel – Flensburg) 

liegt eine gemeindeübergreifende Alternativenprüfung möglicher Standorte für PV-

Freiflächenanlagen zwischen Lindaunis (Schleibrücke) und Stadtgrenze Flensburg 

aus dem Jahr 2018 vor. Hierbei wurden nur Flächen entlang der Bahntrasse be-

rücksichtigt.  

Das Amt Südangeln wurde im Juli 2024 mit dem Entwurf der Potenzialstudie für 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen für die Gemeinde Süderbrarup (Stand: 

26.03.2024, Elbberg) beteiligt. Laut Potenzialstudie wurden die sogenannten 

„Suchräume“ als potenziell für PV-Freiflächeanlagen geeignete Räume südlich 

bzw. südöstlich der B 201 ermittelt. Die geeigneten Potemzialräume für die Ge-

meinde Süderbrarup befinden sich nicht an der Grenze zur Gemeinde Twedt. 

Die Gemeinde Loit verfügt über ein Standortkonzept für PV-Freiflächenanlagen 

aus dem Jahr 2009, die Eignungsgebiete liegen im zentralen Gemeindegebiet.  

Das Standortkonzept PV-Freiflächenanlagen der Gemeinde Tolk von 2010 weist 

Eignungsgebiete im südöstlichen Gemeindegebiet aus, die an die Gemeinde 

Twedt teilweise angrenzen.  

In der Gemeinde Böel sind nach Auskunft des Amtes Süderbrarup (Stand Novem-

ber 2021) keine aktuellen PV-Freiflächenplanungen vorhanden, noch gibt es ge-

meindeweite Standortuntersuchungen bezüglich PV-Freiflächenanlagen. 

In Hinblick auf die vorliegende Bauleitplanung gibt es derzeit keine Konflikte mit 

den beschriebenen Planungen der angrenzenden Gemeinden. Im Näheren Um-

feld der vorliegenden Planung befinden sich keine PV-Freiflächenanlagen bzw. 

sind keine direkt die Gemeinde Twedt angrenzenden PV-Freiflächenanlage ge-

plant. 
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3 Ausgangssituation 

 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstückseigentümer der Flurstücke innerhalb des Plangebietes sind für die 

Planung, Umsetzung und den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage zustän-

dig. 

Im Plangebiet befinden sich innerhalb der Teilbereiche 1 und 2 insgesamt vier 

Windenergieanlagen des (ehemaligen) Anlagenherstellers Senvion, die alle im De-

zember 2017 in Betrieb genommen wurden. Im Südwesten des Plangebietes soll 

zukünftig eine weitere Windenergieanlage gebaut werden, dessen Genehmigung 

nach BImSchG bereits in 2024 erteilt wurde. 

Die genannten Windenergieanlagen werden durch den „Windpark Twedt GmbH & 

Co KG, Twedt“ als Bürgerwindpark betrieben. Die Grundstückseigentümer im 

Plangebiet und Vorhabenträger für die vorliegende Planung sind gleichzeitig 

Hauptgesellschafter des genannten Windparks. 

Zukünftig wird eine Projektgesellschaft eigens für die Planung, Umsetzung und 

den Betrieb des „Energieparks Dornhöh“ gegründet und Vor-Ort mit Sitz in Twedt 

angesiedelt werden. 

Die Gemeinde Twedt als Inhaberin der Planungshoheit schließt zusammen mit der 

Projektgesellschaft einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB zur Förde-

rung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Zielsetzung.  

 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung der Teilbereiche des Plangebietes erfolgt 

über die Straße „Neu Tolkschuby“ sowie die Straße „Dornhöh“. 

Die innere Erschließung der Agrar-Photovoltaik-Freiflächen wird über die beste-

henden und über geplante private und geschotterte Erschließungswege zu den 

einzelnen Teilflächen sichergestellt.  

Mit Stellungnahme vom 26.08.2024 äußert der Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein gegen die vorgelegte Planung keine Bedenken, wenn 
folgende Punkte berücksichtigt werden:  
 

• Sollte es erforderlich werden im Zusammenhang mit dem Schwerlastver-
kehr Verbreiterungen von Einmündungen von Gemeindestraßen und Zu-
fahrten in Straßen des überörtlichen Verkehrs vorzunehmen, dürfen diese 
Arbeiten nur im Einvernehmen mit dem LBV-SH durchgeführt werden. Ge-
gebenenfalls sind dem LBV-SH rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten durch 
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die Gemeinde Twedt prüffähige Ausführungspläne zur Genehmigung und 
zum Abschluss einer Vereinbarung vorzulegen.  

 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Nachfolgend werden die örtlichen Gegebenheiten bezüglich der Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen dargestellt. 

Wasser: 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den „Wasserbeschaffungsverband Südan-

geln“. 

In der ,,Tolkschubyer Straße" befinden sich Hauptleitungen DN 125, in der Straße 

,,Dornhöh" DN125 mit einem Hydranten, in der Straße ,,Eichtal" DN 150 und nörd-

lich des Teilbereichs 3 (SO/ H ²) die Hauptleitung DN 250, teilweise als Feldleitung. 

Mit der Herstellung der baulichen Anlagen im Teilbereich 3 sind die Feldleitungen 

zu sichern. Im Baubetrieb ist darauf zu achten, dass die Leitungsabschnitte in den 

Straßenbanketten und die Standorte der Hydranten dauerhaft gesichert sind und 

durch den zu erwartenden Schwerlastverkehr nicht nachteilig gefährdet werden. 

Niederschlagswasser 

Im Plangebiet befinden sich die Verbandsleitungen V R (Teilbereich 1) und V U3 
(Teilbereich 2) des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen. Zu diesen 
Leitungen ist ein bebauungsfreier Abstand von mind. 7m einzuhalten. 

Das Niederschlagwassers kann grundsätzlich, wie vorgesehen, vor Ort versickert 
werden. 

Durch das Aufstellen der PV-Anlagen wird das natürliche Abflussregime geändert. 
Daher wäre in diesen Bereichen das Einleiten von Niederschlagswasser über Drai-
nagen in eine Verbandsleitung, erlaubnispflichtig.  

Sollten sich im Plangebiet Drainageleitungen befinden, sind diese in das Planungs-

konzept mit aufzunehmen und insbesondere die Einleitungsstellen in die Ver-

bandsgewässer entsprechend darzustellen. Vor jeder Einleitungsstelle wäre dann 

auch ein Schacht mit der Möglichkeit zur Abflussbegrenzung vorzusehen. 

Die innerhalb der geplanten großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlage anfal-

lenden Niederschlagswasser (NW) werden innerhalb des Sondergebietes über 

den bewachsenen Oberboden großflächig versickert.  
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Abwasser 

Sofern im Zusammenhang mit der Realisierung der Planung Schmutzwasser an-

fällt, ist dieses dezentral innerhalb des geplanten Sondergebietes nach den ent-

sprechenden technischen Vorschriften abschließend zu behandeln. 

Abfall 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg (ASF) 

in Schleswig. 

Auf die Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Schleswig-Flensburg (Abfallwirt-

schaftssatzung - AWS) wird verwiesen. 

Grundsätzlich bedarf es einer Straßenmindestbreite von 4,75 m (Kapitel 2.3, S. 11 
der DGUV Information 214-033 Mai 2012 (aktualisierte Fassung April 2016). Zu-
dem muss der Untergrund von Straßen und Entwässerungsrinnen bzw. geplanten 
zu befahrenden Flächen, eine entsprechende Tragfähigkeit für das Befahren mit 3 
bzw. 4 –achsigen Abfallsammelfahrzeugen aufweisen – max. 40 t.  

Strom 

Durch die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz AG) wird die Stromversorgung 

sichergestellt. 

Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ ist zu berück-

sichtigen. 

Telekommunikation 

Die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Vo-

raussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger ist möglich. Hierzu 

ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträ-

gers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich. 

 Brandschutz 

In der Gemeinde Twedt besteht eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz 

gewährleistet. Es ist eine den Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des DVGW ent-

sprechende Löschwasserversorgung sicherzustellen.  

Generell haben Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine geringe Brandlast. Ein 

Brandschutzkonzept wird im Rahmen des Bauantrags in enger Abstimmung mit 

dem zuständigen Brandschutzprüfer und der Freiwilligen Feuerwehr Twedt erstellt. 

Die Zuwegung für die Löschfahrzeuge ist über die bestehenden Zufahrtsmöglich-

keiten an der Straße „Neu Tolkschuby“ sowie „Dornhöh“ sichergestellt. 
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Die vorhandenen Standorte der Hydranten für die Hauptwasserleitungen des Was-

serbeschaffungsverbandes Südangeln können für die Löschwasserversorgung 

eingeplant werden. Weitere Forderungen nach zusätzlichen Hydranten sind dann 

in der Ausführungsplanung vom WBV Südangeln vorzubereiten. Die Kosten gehen 

zu Lasten des Erschließungsträgers. 

Unter Berücksichtigung des Erlasses „Grundsätze zur Planung von großflächigen 
Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ (01.09.2021) und der Empfehlung 
vom AGBF Bund „Umgang mit Photovoltaikanlagen“ (2023-04) kommt der vorbeu-
gende Brandschutz mit Stellungnahme vom 11.09.2024 zu folgender Bewertung 
von Solar-Freiflächenanlagen: 

• Die für die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten zum Solarpark und Zuwe-
gungen im Solarpark sind unter Berücksichtigung der Richtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr zu planen. 

• Erforderliche Maßnahmen zur Löschwasserversorgung zur Durchführung 
wirksamer Löscharbeiten sind im weiteren Verfahren zu planen. 

• Die gewaltlose Zugänglichkeit zum eingezäunten Solarpark sollte in Ab-
sprache mit der örtlichen Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein. 

 Immissionsschutz 

Die Teilbereiche 1 und 2 des Plangeltungsbereiches werden mit Agrar-Photovol-

taik-Freflächenanlagen überbaut. Eine durch die PV-Module mögliche Blendwir-

kung kann aus den nachfolgend beschriebenen Gründen ausgeschlossen werden: 

Die Verkehrsteilnehmer auf der Straße „Neu Tolkschuby“ (K 46) werden aufgrund 

des bestehenden großen Abstandes zur Agrar- PV-Anlage und wegen des natür-

lichen Bewuchs mit Knick- und Feldgehölzhecken vor Blendwirkung geschützt.  

Für Verkehrsteilnehmer auf der Gemeindestraße Dornhöh/Stockbrück besteht ent-

weder über vorhandene Gehölzstreifen bzw. über anzupflanzende mehrreihige 

Heckenanpflanzungen sowie festgesetzte größere Maßnahmenflächen ebenfalls 

ein natürlicher Blendschutz. 

Außerdem verfügen die im Plangebiet eingesetzten kristallinen Qualitätsmodule 

über eine Antireflexionsschicht. 

Für den Teilbereich 3 ist sind bauliche Anlagen zur Verdichtung, Speicherung und 

zum Abfüllen von Wasserstoff sowie Anlagen zur Wärmeerzeugung und Wärme-

verwertung der entstehenden Abwärme aus der Stromerzeugung geplant. 

Für die Genehmigung zur Errichtung der genannten baulichen Anlagen ist zu prü-

fen, ob eine Beantragung der Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutz-

gesetz (BImSchG) erforderlich ist. 
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Gemäß § 1 (1) BImSchG: sind Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das 

Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Geräusche, Luftverunreinigungen, Licht) zu schützen und 

dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 Altlasten 

Im Geltungsbereich ist das Vorkommen von Altlasten nicht bekannt. 

 Archäologie und Denkmalpflege 

Gemäß Voranfrage beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein wurde 

wie folgt Stellung bezogen:  

Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. 

§ 2 Abs.2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der 

vorliegenden Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen 

den vorliegenden Planunterlagen zu. 

Der überplante Bereich befindet sich jedoch teilweise in einem archäologischen 

Interessengebiet, daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologi-

schen Denkmalen zu rechnen. 

Auf den § 15 DSchG wird verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 

oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 

des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den 

Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mit-

teilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Ver-

pflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand 

zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 

geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-

chen seit der Mitteilung. 

Die Lage der Archäologischen Interessengebiete wurde nachrichtlich in die Plan-

zeichnung übernommen.  

Die Hinweise gemäß § 15 DSchG sind Bestandteil des Text-Teils (B) der Plan-

zeichnung. 

Mit Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 26.08.2024 stimmt das Archä-

ologische Landesamt Schleswig-Holstein der vorliegenden Planung unter folgen-

der Auflage zu:  
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„Vor dem Beginn von Erdarbeiten in Bereichen, wo tiefere Bodeneingriffe (ca. 30 

cm Tiefe oder mehr) oder der Abtrag von Mutterboden durchgeführt werden sollen 

(z.B. für Kabelgräben, Konverterstationen, Wegetrassen u.ä.), muss die Planfläche 

durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und vorhan-

dene Denkmale geborgen und dokumentiert werden.  

Darüber hinaus ist auf den gesamten überplanten Flächen grundsätzlich auf eine 

möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbeiten) und während des 

Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die Bo-

denbelastung so gering wie möglich zu halten. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv 

sein können und eine Absprache möglichst frühzeitig getroffen werden sollte, da-

mit keine Verzögerungen im sich anschließenden Bauablauf entstehen. Die Kos-

ten sind vom Verursacher zu tragen.  

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen 

Landesamt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zu-

ständig ist Frau Dr. Stefanie Klooß (Tel.: 04621 – 38728; Email: stefa-

nie.klooss@alsh.landsh.de). 

Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten.  

Bei den überplanten Flächen handelt es sich um Stellen, von denen bekannt ist 

oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befin-

den. Die archäologischen Interessengebiete in diesem Bereich dienen zur Orien-

tierung, dass mit einem erhöhten Aufkommen an archäologischen Denkmalen zu 

rechnen ist und das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei Maßnah-

men beteiligt werden muss.“ 

Der Planungsträger hat sich telefonisch und per Mail am 19.09.2024 mit dem Ar-
chäologischen Landesamt/ Frau Dr. Klooß wie folgt abgestimmt: 
 

- Die Untersuchung beschränkt sich auf die Flächenteile auf denen 
Aufgrabungen, Wegebau, Fundamentbau für Trafostation und ähn-
liche Bauteile erstellt werden. 

- Im Umsetzungszeitraum wäre auch eine Baubegleitung möglich 
und wünschenswert. 

- Eine Fixierung der Maßnahmen erfolgt durch eine schriŌl. Verein-
barung mit dem Vorhabensträger und dem Archäologischen Lan-
desamt. 

Es wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die archäologische Begleitung der 
Baumaßnahmen mit Erdeingriff für die Photovoltaik- und Windparkplanung vorbe-
reitet, wofür noch genauere Planunterlagen, z.B. über den Verlauf der Zuwegun-
gen etc. an das Archäologischen Landesamt nachgereicht werden. 
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 Natur und Landschaft sowie Artenschutz 

Knicks/ Gehölzstreifen 

Im Plangebiet befinden sich Knicks, welche als gesetzlich geschütztes Biotop ge-

mäß § 30 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 21 Abs. 1 Lan-

desnaturschutzgesetz (LNatSchG) weder beeinträchtigt noch zerstört werden dür-

fen. Grundsätzlich ist entlang dieser Knicks mit allen baulichen Anlagen inklusive 

aller Nebenanlagen ein Mindestabstand von 3,00 m zum Knickwallfuß einzuhalten. 

Bei der Überplanung des Geländes bleiben die vorhandenen randlichen Knicks 

erhalten. In der Planzeichnung sind die bestehenden Knicks bzw. Gehölzstreifen 

als „Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB übernommen und festgesetzt worden. 

Mit der Baugrenze wird ein baufreier Abstand von mindestens 3 m bis zum Knick-
wallfuß eingehalten. 

Kleingewässer 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich diverse Kleingewässer. In diesem Fall 
lassen sich sonstige Stillgewässer sowie eutrophe Kleingewässer finden. 

Diese werden gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 BnatSchG und § 21 LNatSchG als ge-
schützte Biotope nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und mit einem 5 
m breiten Gewässerrandstreifen von jeglicher Bebauung freigehalten. 

Artenschutz 

Ab Frühjahr/ März 2025 wurde eine Bestandsanalyse der Artengruppe der Vögel 
der Offenlandbrüter durch einen Biologen vorgenommen. Der Artenschutz-rechtli-
cher Fachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG ist Anlage zum B-Plan.  

Unter Auswertung der vorgefundenen geschützten Vogelarten und Amphibien 
werden Festsetzungen zum Artenschutz in den B-Pan aufgenommen. 

Eingriff- und Ausgleichsregelung 

Für die über die Planung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft wird die 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

Die Bezugsgröße für den zu ermittelnden Ausgleich sind die Flächen der ausge-
wiesenen Sonstigen Sondergebiete des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im Umweltbericht, der Bestandteil der 
Entwurfsplanung ist. 
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4 Inhalte des Bebauungsplanes 

 Geplante Festsetzungen 

Der Plangeltungsbereich umfasst ca. 87,6 ha und untergliedert sich in drei Teilbe-

reiche. 

Die Teilbereiche werden nach ihrer unterschiedlichen Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 11 BauNVO als Sonstige Sondergebiete mit unterschiedlicher Zweckbe-

stimmung ausgewiesen. 

4.4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Zum Zwecke der Erzeugung und Nutzung regenerativer Energie werden innerhalb 

des Plangeltungsbereiches je nach Nutzungsart und der besonderen Art der bau-

lichen Nutzung Sonstige Sondergebiete mit unterschiedlicher Zweckbestimmung 

gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO unterschieden. 

Die Sonstigen Sondergebiete mit Zweckbestimmung „Agrar-Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage (SO/ Agrar-PV)“ der Teilbereiche 1 und 2 dienen der Unterbringung 

von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und baulichen Anlagen zur Erzeugung von 

elektrischer Energie aus Sonne bei gleichzeitiger landwirtschaftlichen Nutzung der 

Flächen für den konventionellen Ackerbau. Die zulässigen Arten der baulichen 

Nutzung für die sonstigen Sondergebiete SO/PV werden im Text Teil B unter 1.1.1 

festgesetzt. 

Die Sonstigen Sondergebiete mit Zweckbestimmung „Windenergienutzung-Agrar-

Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO/ Agrar-Wind-PV)“ dienen vorrangig der Unter-

bringung baulicher Anlagen und Nebenanlagen zum Zweck der Erzeugung von 

elektrischer Energie aus Wind. Darüber hinaus dienen die Sonstigen Sonderge-

biete „SO/ Agrar-Wind-PV“ der Unterbringung von Agrar-Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen und baulichen Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonne 

bei gleichzeitiger landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen für den konventionel-

len Ackerbau. Die Zweckbestimmung sowie die unter Punkt 1.2.1 festgesetzten 

Arten der baulichen Nutzung stellen den Vorrang der Windenergienutzung durch 

die bestehenden Windenergieanlagen inklusive deren untergeordneten Nebenan-

lagen sowie deren Repowering sicher. 

Das Sonstige Sondergebiet „Wasserstofferzeugung (SO / H²)“ des Teilbereiches 3 

dient dem Zweck der Wasserstofferzeugung und –nutzung, der Stromerzeugung, 

Stromspeicherung und- Umwandlung und der Nutzung der entstehenden Wärme-

energie. Das genannte Baugebiet steht in in bezug auf seine Funktion/ Nutzung in 
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umittelbarem Zusammenhang mit den benachbarten Windenergieanlagen (inner-

halb des Winparks Twedt) und den geplanten Agrar-PV-Freiflächenanlagen. 

Die besonderen Arten der baulichen Nutzung sind abschließend im Text (Teil B) 

des vorliegenden B-Planes unter 1.3.1 festgesetzt. 

Die Arten der baulichen Nutzung ergeben sich aus folgender Projektbeschreibung: 

Elektrolyseure und weitere notwendige Bauteile 

• PEM-Elektrolyseure: Diese Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure 

(PEM) sind für die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zustän-

dig. Jeder der fünf Elektrolyseure hat eine Leistung von 2 MW, was insgesamt 

eine Elektrolyseleistung von 10 MW ergibt. Sie nutzen den bereitgestellten 

grünen Strom, um Wasser (H2O) in seine Bestandteile zu zerlegen. 

• Stromversorgungseinheiten: Diese beinhalten die notwendigen Transformato-

ren und Wechselrichter, um den Strom von den Photovoltaik- und Windkraft-

anlagen auf das benötigte Spannungs- und Stromniveau für die Elektrolyseure 

zu bringen. 

• Wasseraufbereitungseinheiten: Da die Qualität des Wassers für die Elektro-

lyse entscheidend ist, wird das zugeführte Wasser (ca. 13.000 Kubikmeter) 

vom Wasserbeschaffungsverband Südangeln bezogen und durch spezielle 

Wasseraufbereitungsanlagen gereinigt. Hierzu gehören Entsalzungs- und 

Entionisierungsanlagen, die sicherstellen, dass nur hochreines Wasser in den 

Elektrolyseprozess gelangt. Regenwasser wird ebenfalls genutzt, sofern die 

Wasseraufbereitung es zulässt. 
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Erneuerbare Energiequellen 

• Freiflächenphotovoltaikanlage: Mit einer installierten Leistung von bis zu 70 

MW wird diese Anlage einen wesentlichen Teil des benötigten Stroms liefern. 

Sie wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um und speist diese in 

das Stromnetz des Elektrolyseurs ein. 

• Windkraftanlagen: Ergänzend zur Photovoltaikanlage sorgen die Windkraftan-

lagen für eine stabile Stromversorgung, insbesondere bei geringer Sonnen-

strahlung. Die genaue Anzahl und Kapazität der Windkraftanlagen werden 

noch festgelegt, um die optimale Ergänzung zur Photovoltaik zu gewährleis-

ten. 

Zusätzliche Energiequellen und Netzstrom 

• Grüner Strom aus dem Stromnetz: Um die Elektrolyseure konstant auszulas-

ten, wird zusätzlicher grüner Strom aus dem Netz bezogen, vor allem in Zei-

ten, in denen das Stromnetz überlastet ist. Dies trägt zur Netzstabilität bei und 

nutzt überschüssige erneuerbare Energien effizient. 

• Batteriespeicher: Ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von ca. 10 MW wird 

installiert, um Produktionsspitzen zu glätten und die Auslastung der Elektroly-

seure zu erhöhen. Dieser Speicher kann Stromüberschüsse aufnehmen und 

bei Bedarf wieder abgeben, um Schwankungen in der Stromversorgung aus-

zugleichen. Dies erhöht die Effizienz und Zuverlässigkeit der Wasserstoffpro-

duktion erheblich. 

Wasserkreislauf und Wärmenutzung 

• Wasserkreislauf: Bei der Rückverstromung von Wasserstoff durch Brennstoff-

zellen entsteht Wasser als Nebenprodukt. Dieses Wasser wird gesammelt und 

erneut dem Elektrolyseprozess zugeführt, wodurch ein nachhaltiger Wasser-

kreislauf entsteht. 

• Wärmenutzung: Die bei der Elektrolyse entstehende Abwärme wird genutzt, 

um den Ort Twedt und ein Gewächshaus am Standort Dornhöh zu beheizen. 

Durch den Einsatz von Wärmetauschern und einem effizienten Wärmenetz 

wird die überschüssige Wärme sinnvoll verwendet, was die Energieeffizienz 

des gesamten Systems erhöht. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die maximal festgesetzte Höhe für die Sonstigen Sondergebiete „Agrar-Photovol-

taik- Freiflächenanlagen“ bzw. „Windenergienutzung-Agrar-Photovoltaik- Freiflä-

chenanlagen“ von 6,00 m ergibt sich aus den beweglichen Tracker-Modultischen, 

welche der Sonne in Ost-West-Richtung nachgeführt sind. Die Maximal-Höhe wird 

nur dann erreicht, sobald für eine maschinelle Bearbeitung der sich darunter bzw. 
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dazwischen befindlichen Ackerflächen die Modultische nach oben geklappt wer-

den. 

Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen in den Sonstigen Sondergebieten „SO/Agra-

PV“ und „SO/ Wind-Agrar-PV“ wie Umspannwerke und Trafohäuser ist auf maxi-

mal 4,50 m begrenzt. Für technische Anlagen zur Überwachung ist eine Über-

schreitung bis zu einer Gesamthöhe von 8,00 m ausnahmsweise zulässig. 

Die festgesetzten Höhen beziehen sich auf die vorhandene natürlich gewachsene 

Geländeoberfläche. Die Festsetzung von Maximalhöhen dienen einer Minimierung 

des Eingriffes in das Schutzgut Landschaftsbild. 

Die Festsetzung eines Mindestabstandes zwischen den Agrar-PV-Modulreihen 

dient einer verbesserten Belichtung und der Möglichkeit einer maschinellen Bear-

beitbarkeit der Ackerflächen. 

Zur Durchlässigkeit für Kleinwild dient die Festsetzung eines Freihalteabstandes 

von mindestens 20 cm über der Geländeoberfläche bei Einfriedungen. 

Für das Sonstige Sondergebiet „Wasserstofferzeugung“ wurden Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung wie eine maximale Gebäudehöhe und eine 
Grundflächenzahl aufgenommen. 

4.4.2 Nicht überbaubare Grundstücksfläche  

In den Sonstigen Sondergebieten unterschiedlicher Zweckbestimmung sind Ne-

benanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 BauNVO gemäß § 23 Abs. 5 

BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, mit Ausnahme 

der Überbauung von privaten Grünflächen – Abstandsgrün- , die dem Schutz der 

Biotope dienen. Ein baufreier Mindestabstand von 3,00 m zum Knickfuss dient 

dem gesetzlichen Biotopschutz.  

4.4.3 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die im Plangebiet ausgewiesenen privaten Grünflächen dienen als Abstandsgrün, 

welches die ökologische Funktion der gesetzlich geschützten Knicks sowie der 

Kleingewässer (Gewässerschutzstreifen) sicherstellt. Die Grünflächen sind als ex-

tensives Grünland zu entwickeln und 1-2 mal im Jahr zu mähen. 

Für den Zweck der inneren Erschließung sind ausnahmsweise wassergebundene 

geschotterte Zufahrten zulässig. 
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4.4.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

Die mit „M“ gekennzeichneten „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ (kurz: Maßnahmenflächen) wer-

den über das Einsäen mit gebietsheimischen Saatgut als Extensivgrünland herge-

stellt und gepflegt. Um das Entwicklungsziel Extensivgrünland zu erreichen bzw. 

zu erhalten werden unter im Text Teil B unter 5.2 – 5.4 Pflegemaßnahmen und 

Kriterien festgelegt. 

Die Maßnahmenflächen werden zum überwiegenden Anteil in den Bereichen fest-

gesetzt, in denen keine Bebauung infolge von Schutzabständen zum Wald oder 

infolge einzuhaltender Abstände zur Wohnbebauung möglich ist. Weiterhin wurde 

für die Überquerung durch Rehwild im Teilbereich 1 eine Maßnahmenfläche als 

Wildkorridor festgesetzt. Eine Umstellung des Waldes findet in Bezug auf die Wild-

tiere somit nicht statt. Über die Festsetzung einer 30 m breiten Maßnahmenfläche 

in Ost-West-Richtung, die an die Vörberger Hölzung anschließt, wird eine Durch-

querung von größeren Wildtieren ermöglicht. In Süd-Nord-Richtung gelangen die 

Wildtiere über den Wald entweder durch die mittige und von der Planung ausge-

sparten ehemaligen Ausgleichsfläche bzw. über die entlang der westlichen und 

östlichen Teilbereichsgrenzen festgesetzten Maßnahmenflächen sowie über die 

Erhaltungsfläche des bestehenden Knick in die angrenzenden Felder. 

Zur Steigerung der Artenvielfalt und zur Attraktivitätssteigerung ist innerhalb der 

Maßnahmenfläche „M1“ die Herstellung kleinräumiger geeigneter Habitat-Struktu-

ren (Lesesteinhaufen, Altholz) vorgesehen. 

Die mit dem Symbol „ MK“ gekennzeichnete sowie schrafiierte Fläche dient neben 

den Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft gleichzeitig der Habitat-Erhaltung des Kiebitzes. Die genannte Fläche wird 

als Ausgleich für die im Plangebiet vorkommenen Kiebitzbrutpaare festgesetzt.  

Die festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern: mehr-

reihige Hecken“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB dienen der Eingrünung der 

Photovoltaik-Freiflächenanlage und damit der verbesserten Einbindung in das 

Landschaftsbild. Sie dienen gleichzeitig als Schutzflächen für Vögel und Kleinwild. 

Die bestehenden Gehölz- und Knickstrukturen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b 

BauGB für die Erhaltung festgesetzt und sind gemäß den „Durchführungsbestim-

mungen zum Knickschutz“ dauerhaft zu pflegen. Die genannte Festsetzung soll 

die bestehenden Gehölzstrukturen sichern. 
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4.4.5 Vorrang der Windenergie (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Die unter Punkt 6 und ff. des Text Teil B vorgenommenen Festsetzungen für die 

Sonstigen Sondergebiete „Windenergienutzung-Agrar-Photovoltaik-Freiflächen-

anlage“ stellen den Vorrang der Windenergienutzung vor allen anderen hier zuläs-

sigen Arten baulicher Nutzung vor dem Hintergrund bereits bestehender Wind-

energieanlagen inklusive deren Erschließung sicher. Die getroffenen Festsetzun-

gen ermöglichen darüberhinaus das Repowering innerhalb des zukünftigen Vor-

ranggebietes Windeenergie befindlicher Anlagen. 

4.4.6 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 86 Abs. 1 LBO) 

Werbeanlagen 

Als Werbeanlage ist lediglich eine Informationstafel im Eingangsbereich mit einer 

maximalen Größe von 4 m² zulässig. Selbstleuchtende Werbeanlagen oder Wer-

beanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. 

Einfriedungen 

Einfriedungen sind nur als Hecke oder durchlässiger Zaun ohne Sockelmauer zum 

Schutz des Landschaftsbildes zulässig. 

Diese Festsetzung wurde zur Verringerung der Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes und von Störungen gegenüber den benachbarten Einzelsiedlungslagen ge-

troffen. 

 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Waldabstand 

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 Landeswaldgesetz (LWaldG 05.12.2004) ist es zur Ver-

hütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walder-

haltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz 

sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 

Waldbrand verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem 

Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Satz 1 gilt 

nicht für genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gemäß § 63 der Landesbau-

ordnung sowie für Anlagen des öffentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von 

Gebäuden.  

Der Waldabstand von 30 m zum südlich gelegenen Waldgebiet (Vörberger Höl-

zung) wurde in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
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Archäologie 

Der überplante Bereich befindet sich teilweise in einem archäologischen Interes-

sengebiet, daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen 

Denkmalen zu rechnen. 

Auf den § 15 DSchG wird hingewiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-

schutzbehörde mitzuteilen Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 

öder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks auf 

oder in dem der Fundort liegt und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die 

zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Archäologische Kulturdenkmale 

sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Biotope 

Die gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG und § 21 LNatschG unter Biotopschutz 

fallenden Kleingewässer sind in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 

Fledermaus- und insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Gemäß dem „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Än-

derung weiterer Vorschriften“ mit Artikel 1 – Änderung des BNatSchG - Nr. 13 der 

§ 41 a „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nacheiligen Auswirklungen von Be-

leuchtungen“ sind neu zu errichtende Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und 

Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch 

und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und zu betreiben, 

dass Fledermäuse und Insekten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmis-

sionen geschützt sind. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

Bei Berücksichtigung der im Text Teil B gemäß dem Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag übernommenen Bauverbotszeiträumen für Brutvöglen und Amphibien ist 

davon auszugehen, dass der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1BNatSchG 

nicht ausgelöst wird. 

Regelungen zum Vorfluter gemäß Satzung des Wasser- und Bodenverbandes der 
Angelner Auen 

Innerhalb einer Trasse von 7 Meter links und rechts der Gewässer, Verrohrungen 
und Rohrleitungen sind u.a.  

- Überbauung  

- Bodenauftrag / Bodenabtrag und  

- Bepflanzung mit tiefwurzelnden Sträuchern oder Bäumen   
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Untersagt. 

Dieser Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Dieser ist als Fläche 
die von der Bebauung freizuhalten ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB in der Plan-
zeichnung festgesetzt.  

Einzäunungen im Schutzstreifen sind ebenfalls nicht zulässig.   

In Ausnahmefällen kann über eine Verlegung der Verrohrungen nachgedacht wer-
den. Solche Überlegungen sind frühzeitig mit dem Wasser- und Bodenverband 
abzustimmen und bedürfen einer wasserrechtlichen Genehmigung.   

Bei der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sind die folgenden Vor-

gaben einzuhalten:  

Bei Kreuzung von Gewässern, Verrohrungen, Rohrleitungen ist: 

- Die Versorgungsleitung ist mit einem Abstand von mindestens 2 m unter-
halb der Rohr-bzw. Gewässersohle zu verlegen. Diese Tiefe ist auch inner-
halb des Schutzstreifens (7m links und rechts der Rohrleitung bzw. der Bö-
schung eines offenen Gewässers) einzuhalten.   

- Die Querung hat in einem Schutzrohr zu erfolgen   

- Die Querung ist Vorort durch ein festes Hinweisschild zu kennzeichnen   

• Von jeder Querung ist nach Fertigstellung ein Bohrprotokoll unter Angabe 
der tatsächlichen Lage  der  Versorgungsleitung  und  der  Rohrleitung  bzw.  
des Gewässers anzufertigen und dem WaBoV in digitaler Form unaufge-
fordert zur Abnahme zur Verfügung zu stellen 

• Alle Querungen sind zudem in einem digitalen georeferenzierten Über-
sichtsplan darzustellen.  

• Sofern die Versorgungsleitungen parallel zu Verrohrungen, Rohrleitungen 
oder offenen Gewässern verlegt werden, ist ein Abstand von 7 m zu diesen 
(Schutzstreifen) einzuhalten 

5 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

 Abweichungen von den überörtlichen und örtlichen Planungen 

Abweichung von Zielen der Raumordnung 

Weder der Landesentwicklungsplan, der Regionalplan noch die Landschafts-rah-

menpläne benennen Ziele der Raumordnung für den Plangeltungsbereich, die 

dem geplanten Vorhaben grundsätzlich entgegenstehen. 

Der Vorrang der Windenergienutzung als regional- und landesplanerische Zielset-

zung wird über geeignete Festsetzungen sichergestellt. 
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Abweichung von örtlichen Planungen 

Sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Landschaftsplan der Gemeinde 

Twedt kennzeichnen den Plangeltungsbereich als landwirtschaftliche Flächen.  

Grundsätzlich kann die geplante Errichtung von Agrar-PV-Freiflächenanlagen in 

Verbindung mit Windenergienutzung und Wasserstofferzeugung zulässig sein, sie 

unterliegt jedoch einem besonderen Abwägungs- und Prüferfordernis. 

Aus Sicht der Gemeinde Twedt ist es im vorliegenden Fall vertretbar, teilweise von 

den Ergebnissen der gemeindlichen Flächennutzungs- und Landschaftsplanung 

abzuweichen, da die Erzeugung regenerativer Energie sowie die Produktion von 

grünem Wasserstoff eine nachhaltige Nutzung der Fläche im Sinne des Schutzes 

der natürlichen Lebensgrundlagen, der Umwelt und des Klimas darstellt. Aufgrund 

der Nutzungsmöglichkeiten für die Windenergienutzung und landwirtschaftlichen 

Nutzung wird den Darstellungen/Zielen des Flächennutzungsplanes und des 

Landschaftsplanes zum Teil entsprochen.  

Die Notwendigkeit einer Anpassung des Landschaftsplans wird nicht gesehen, da 

der Landschaftsplan über allgemein formulierte Ziele hinaus keine weitergehen-

den, direkt auf das Plangebiet bezogenen, naturschutzfachlichen Aussagen trifft. 

Zudem sollen die vorhandenen Knicks und Kleingewässer erhalten bleiben und 

zusätzliche Gehölzanpflanzungen werden vorgenommen.  
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UMWELTBERICHT 

6 Einleitung 

Für die Belange des Umweltschutzes, entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

Baugesetzbuch (BauGB), wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in dem 

vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 

BauGB). Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung zum Bebau-

ungsplan (§ 2a BauGB).  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-

reich durch die Planung berührt werden kann, zur Äußerung auch im Hinblick auf 

den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB aufgefordert worden. Die hierbei gegebenen Hinweise und Anre-

gungen wurden bei Erstellung des Umweltberichts berücksichtigt. 

 Inhalte des Umweltberichtes 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bauleitplans. Die Inhalte 

des Berichtes richten sich nach den Festsetzungen der Anlage zu den §§ 2 Abs. 4 

und 2a BauGB. 

Im Wesentlichen sind dies: 

• Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans so-
wie Darstellung der umweltbezogenen Zielvorstellungen einschlägiger 
Fachgesetze und Fachpläne 

• Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-zu-
stands (Basis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 
die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über 
die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basis-Szena-
rio mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltin-
formationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden 
kann 

• Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
und bei Nichtdurchführung des Vorhabens gemäß der Anlage 1 (zu § 2 
Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) 

• Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich des Eingriffes sowie ggf. geplante Überwachungsmaßnah-
men 
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• in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

• eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

• Darstellung der Vorgehensweise bei der Umweltprüfung mit Hinweisen auf 
Schwierigkeiten, wie z.B. technische Lücken und fehlende Kenntnisse bei 
der Durchführung 

• Allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben 

• eine Referenzliste der Quellen 

 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 

Mit dem B-Plan Nr. 6 und der flächengleichen, parallel aufgestellten 1. Änderung 

des F-Plans verfolgt die Gemeinde Twedt das Ziel, die planungsrechtliche Grund-

lage für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien zu schaffen. 

Planungen und Festsetzungen 

Die Teilbereiche werden nach ihrer unterschiedlichen Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO als Sonstige Sondergebiete mit unterschiedlicher 

Zweckbestimmung ausgewiesen. 

Art der baulichen Nutzung 

Die Sonstigen Sondergebiete mit Zweckbestimmung „Agrar-Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage (SO/ Agrar-PV)“ dienen der Unterbringung von Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen und baulichen Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie aus 

Sonne bei gleichzeitiger landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen für den konven-

tionellen Ackerbau. 

Es sind folgende Arten der baulichen Nutzung in den Sonstigen Sondergebieten 

„SO/ Agrar-PV“ zulässig: 

• frei aufgestellte Photovoltaik-Modulsysteme  

• Anlagen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Photovoltaiksysteme 
sowie für die Umwandlung elektrischer Energie, bspw. eine Transformator-
station, Wechselrichter, (Erd-) Kabel und Zuwegungen, Monitoring-Contai-
ner 

• technische Anlagen zur Überwachung (Masten) 

• bauliche Anlagen zur Löschwasserversorgung 

• Einfriedungen und Zäune 

• bestehende Windenergieanlagen und die zugehörigen untergeordneten 
baulichen Anlagen/Nebenanlagen, Erschließungswege sowie Kranstellflä-
chen  
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Die Sonstigen Sondergebiete mit Zweckbestimmung „Windenergienutzung-Agrar-

Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO/ Wind-Agrar-PV)“ dienen vorrangig der Unter-

bringung baulicher Anlagen und Nebenanlagen zum Zweck der Erzeugung von 

elektrischer Energie aus Wind. Darüber hinaus dienen die Sonstigen Sonderge-

biete „SO/ Wind-Agrar-PV“ der Unterbringung von Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen und baulichen Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonne bei 

gleichzeitiger landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen für den konventionellen 

Ackerbau 

Neben den bereits genannten baulichen Nutzungsarten sind folgende Arten der 

baulichen Nutzung in den Sonstigen Sondergebieten „SO/ Wind-Agrar-PV“ zuläs-

sig: 

• Errichtung von Windenergieanlagen bzw. das Repowering bestehender 
Windenergieanlagen (mit Standortverschiebung) 

 

Das Sonstige Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Wasserstofferzeugung 

(SO/H²)“ des Teilbereiches 3 dient dem Zweck der Wasserstofferzeugung und –

nutzung, der Stromerzeugung, Stromspeicherung und- Umwandlung sowie der 

Nutzung der entstehenden Wärmeenergie. 

Es sind folgende Arten der baulichen Nutzung im Sondergebiet „SO/ H ² “ zulässig: 

• Anlagen zur Speicherung und Umwandlung elektrischer Energie, wie ins-
besondere Batteriespeicher, Wechselrichter, Transformatoren sowie sons-
tige technische Einrichtungen, die der Aufnahme, Umwandlung, Speiche-
rung und Einspeisung elektrischer Energie dienen 

• Energiespeicher, die der Nutzung und Speicherung von Sonnenenergie/ 
überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien sowie der Herstellung 
von grünem Wasserstoff dienen (Elektrolyseure) 

• bauliche Anlagen zur Gasverdichtung, Speicherung und zum Abfüllen 

• bauliche Anlagen für eine Wasserstoff-Tankanlage 

• Ladestation für E-Autos 

• dem Nutzungszweck untergeordnete bauliche Anlagen (Lagerhallen, Tra-
fostation, Umspannwerk) 

• bauliche Anlagen zur Stromerzeugung ( Brennstoffzellen, BHKW) 

• bauliche Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung von Wärme 

• bauliche Anlagen zur Wärmeverwertung (Trocknung) 

• bauliche Anlagen zur Aufbereitung und Speicherung von Wasser 

• bauliche Anlagen zur Löschwasserversorgung 

• bauliche Anlagen zur Entwässerung  

• Einfriedungen und Zäune 

• Zuwegungen und Erschließungsanlagen 
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Maß der baulichen Nutzung 

In den Sonstigen Sondergebieten „SO / Agrar- PV“ und „SO/ Wind- Agrar-PV“ ist 

eine maximale Höhe für die Moduloberkante von 6,00 m festgesetzt. 

Die Höhe sonstiger baulicher Anlagen darf in den Sonstigen Sondergebieten „SO / 

Agrar-PV“ und „SO / Wind-Agrar-PV“ nicht mehr als 4,50 m betragen. Für techni-

sche Anlagen zur Überwachung (Masten) ist eine Überschreitung der festgelegten 

Maximalhöhe bis zu einer Gesamthöhe von 8,00 m zulässig. 

Für Windenergieanlagen gelten die oben genannten Höhenbegrenzungen nicht. 

Zäune dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. Über der Geländeober-

fläche ist ein Freihalteabstand von mindestens 20 cm freizuhalten. 

Der Abstand zwischen der Unterkante der PV-Module im senkrechten Zustand zur 

Geländeoberfläche hat mindestens 50 cm betragen. 

Die Mindestbreite der PV-Modulreihen bei den der Sonne nachgeführten PV-Mo-

dulsystemen (Tracker) beträgt mindestens 6,00 m. Bezugspunkt des festgesetzten 

Mindestabstandes bilden jeweils die Modultisch-Außenkanten in waagerechter Po-

sition (lichte Breite). 

Überbaubaren Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 

BauNVO) werden durch Baugrenzen bestimmt. 

In den Sonstigen Sondergebieten mit Zweckbestimmung „Agrar-Photovoltaik-Frei-

flächenanlage“, „Windenergienutzung-Agrar-Photovoltaik-Freiflächenanlage“ und 

„Wasserstofferzeugung“ sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 4 

BauNVO gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücks-

fläche mit Ausnahme zulässig. 

Innerhalb der privaten Grünflächen- Abstandgrün- ist eine Bebauung unzulässig. 

Grundsätzlich sind entlang von Knicks und Feldgehölzen mit allen baulichen Anla-

gen inklusive aller Nebenanlagen ein Mindestabstand von 3,00 m zum Knickwall-

fuß einzuhalten. 

Private Grünflächen 

Die privaten Grünflächen dienen als Abstandsgrün zum Schutz von Biotopstruktu-

ren. 

Die privaten Grünflächen sind als extensives Grünland zu entwickeln. Es ist eine 

autochthone standorttypische Saatgutmischung einzusäen. Die Flächen sind 1-2 

mal jährlich zu mähen, das Mahdgut ist zu entfernen. 
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Innerhalb der privaten Grünflächen sind bauliche Anlagen, bis auf wassergebun-

dene Zufahrten zur Erschließung der Teilbereiche und der Windenergieanlagen, 

unzulässig. 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft 

Die „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft“ (kurz: Maßnahmenflächen) sind mit einem gebietsheimi-

schem Saatgut: sogenanntes „Regio-Saatgut; hier: UG 3, „Nordostdeutsches Tief-

land“ einzusäen, als Extensivgrünland herzustellen und zu pflegen. 

Die Maßnahmenflächen sind 1-2 mal jährlich, frühestens ab dem 15. Juli zu mä-

hen. Das Mahdgut ist vollständig abzufahren. 

Alternativ zur Mahd ist gleichfalls eine Pflege in Form einer extensiven Beweidung 

mit Schafen auf den Maßnahmenflächen zulässig. 

Zur Entwicklung und dauerhaften Pflege der Maßnahmenflächen mit dem Entwick-

lungsziel Extensivgrünland sind die weiteren nachfolgenden Kriterien zu erfüllen: 

• Verbot des Einsatzes jeglicher Form von Pflanzenbehandlungsmitteln und 
Düngemitteln 

• Keine Bodenbearbeitung weder durch Umbruch, Pflügen , Grubbern o. ä. 

• Keine Veränderung des Bodenreliefs z. B. durch Walzen, Abschleppen, 
Aufschüttung, Abgrabung etc. sind nicht zulässig 

• Einsatz schonender Mähtechniken 

• extensive Beweidung mit Schafen: max. 1 Großvieheinheit = 4 Schafen 
zzgl. Nachzucht/ha/a, und zusätzlich im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Okto-
ber, dann keine Mahd in dem Jahr 

• Keine Zufütterung der Weidetiere auf der Fläche 

Auf der mit „M 1“ gekennzeichneten „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ sind neben den genannten 

Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen auf folgende Weise Kleinsthabitate zu 

schaffen, wobei ausschließlich standorttypische Materialien zu verwenden sind: 

• Lesesteinhaufen: Auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m² sind jeweils zwei 
Lesesteinhaufen (frei von Bodenanhaftungen) einzubringen. Die Höhe der 
Lesesteinhaufen sollte mindestens 1 m – 1,5 m betragen. 

• Totholzhaufen: in den Mindestmaßen eines Überwinterungsquartiers 4 m x 
2 m x 1 m sind zwei Totholzhaufen anzulegen. 

Eine Pflege der Kleinsthabitate sollte nur bei einer eventuellen Beschattung durch 

Freistellung von Gehölzen erfolgen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 
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Zur Bereitstellung und Entwicklung von Ausgleichshabitaten für den Kiebitz ist die 

in der Planzeichnung- Teil A als „MK“- gekennzeichnete und als „Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zur Habi-

tat-Erhaltung des Kiebitzes“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzte Fläche 

als Extensivgrünland herzustellen und zu pflegen. Als Initialmaßnahme ist eine 

Einsaat und Ernte von Roggen zur Aushagerung der Ackerfläche durchzuführen. 

Für die Herstellung und Pflege der Fläche mit dem Entwicklungsziel Extensivgrün-

land sind die oben genannten Maßnahmen und Auflagen zu beachten. 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde können Mahdhäufigkeit und 

Mahdtermin abgeändert werden, bspw. zur Förderung der Flächenentwicklung o-

der aufgrund extremer Witterungsbedingungen. 

Im Falle einer Beweidung wird eine Besatzdichte von anfangs maximal 2 GVE/ha 

festgelegt, die je nach Entwicklungszustand auf der Fläche und nur nach Abstim-

mung mit der Unteren Naturschutzbehörde angepasst werden kann. 

Auf den gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB umgrenzten „Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern“ sind mehrreihige Hecken aus standorttypischen, hei-

mischen und schnellwachsenden Gehölzen zu pflanzen.  

Die bestehenden Gehölzstrukturen innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b 

BauGB umgrenzten Flächen für die „Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen, Knick“ sind gemäß den „Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz“ dauerhaft zu erhalten.  

Zum Schutz der nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG geschütz-

ten, bestehenden Knicks oder Feldgehölzen ist mit allen baulichen Anlagen inklu-

sive aller Nebenanlagen ein Abstand von mindestens drei Metern bis zum Knick-

wallfuß einzuhalten. 

Zu den Kleingewässern als gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 

LNatSchG geschützte Biotope ist ein baufreier Abstand von fünf Metern (Gewäs-

serschutzstreifen) einzuhalten. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 86 Abs. 1LBO) 

Als Werbeanlage ist lediglich eine Informationstafel im Eingangsbereich mit einer 

maximalen Größe von 4 m² zulässig. Selbstleuchtende Werbeanlagen oder Wer-

beanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind unzulässig. 

Einfriedungen sind nur als Hecke oder durchlässiger Zaun ohne Sockelmauer zu-

lässig. 
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Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Bei der Außenbeleuchtung ist insbesondere auf die Verwendung einer Fleder-

maus- und insektenfreundliche Außenbeleuchtung in Form von ausschließlich 

warmweißen Licht bis maximal 3.000 Kelvin, geringe UV- und Blaulichtanteile so-

wie die Anbringung in möglichst geringer Höhe, eine nach unten abstrahlende Aus-

richtung und kurze Beleuchtungsdauer zu beachten. 

Folgende Bauzeitenregelungen sind als artenschutzrechtliche Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) zu beachten: 

Zum Schutz der Brutvögel (Bodenbrüter) ist die Bauausführung außerhalb der 

Brutzeit vom: 01.03. bis 15.08. (Bauverbotszeit) einzuplanen. 

Zum Schutz des Seeadlers hat die Bauausführung im 500 m-Radius um den in-

nerhalb der „Vörberger Hölzung“ befindlichen Brutstandort außerhalb der Brutzeit 

vom: 01.02. bis 10.08. (Bauverbotszeit) zu erfolgen. 

Zum Schutz der Amphibien (Kammmolch) ist die Bauausführung östlich des im 

Teilbereich 2 des Sondergebietes befindlichen Kleingewässers außerhalb der Zeit 

vom: 15.02. bis 15.04. (Bauverbotszeit) umzusetzen. 
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Bedarf an Grund und Boden: 

Die nachfolgende Flächenbilanz (siehe Tab. 1) gibt einen Überblick über die ge-

plante Flächennutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Tabelle 1: Geplante Flächennutzung 

Festgesetzte Flächennutzung Flächengröße in m² 

Sonstige Sondergebiete, SO/Wind-Agrar-PV und SO/Ag-

rar-PV (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB/ § 11 BauNVO) /  
686.711 

Sonstige Sondergebiete, SO/H² 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB/ § 11 BauNVO) /  

21.063 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

286 

Private Grünflächen –Abstandsgrün  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

3.747 

Wasserflächen (Biotope) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

2.618 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft „M“ einschließlich der Maßnahmenfläche zur 

Habitat-Erhaltung des Kiebitzes „MK“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

134.956 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 

und Sträuchern: mehrreihige Hecken  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

4.272 

Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Knick) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

22.711 

Gesamtfläche 876.364 
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 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fach-

planungen und ihre Berücksichtigung 

(Nr. 1 b der Anlage 1 zum BauGB) 

6.3.1 Fachgesetze 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG: „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-

gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfä-

higkeit der Naturgüter sowie 

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 

Grundsatz).“ 

§ 1 (5) BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) fordert zu-

dem: „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor wei-

terer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 

Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten 

Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor 

der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich“. 

§ 44 BNatSchG stellt die zentrale nationale Vorschrift des besonderen Arten-

schutzes dar. Er beinhaltet für die besonders geschützten sowie die streng ge-

schützten Tiere und Pflanzen unterschiedliche Verbotstatbestände. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist zu prüfen, ob durch die Verwirklichung des Vor-

habens Zugriffsverbote auf gemeinschaftsrechtlich besonders oder streng ge-

schützte Arten bewirkt werden können. 

Die Grundsätze und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege werden im 

§ 2 (1) BNatSchG festgelegt. Darin werden die Belange der Schutzgüter (Mensch, 

Tiere und Pflanzen, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 

benannt. 
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§ 20 / § 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen sind der Biotopverbund und 

die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. Danach soll ein Biotopverbundsystem 

auf mindestens 10 % der Landesfläche entwickelt werden. Es soll auch zur Ver-

besserung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietssystems Na-

tura 2000 dienen. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Biotopverbundsystems. 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG: „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittel-

bar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein ge-

schützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben 

sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-

lassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berück-

sichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der 

Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzule-

gen.“ Der Planbereich liegt nicht im Wirkbereich von Gebieten mit gemeinschaftli-

cher Bedeutung (Natura 2000-Gebiete). Er liegt jedoch im Naturpark Schlei. 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-

dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-

rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 

auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-

gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

§ 1 (1) BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Geräusche, Luftverunreinigungen, Licht) zu 

schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

§ 50 BImSchG: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 

eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Arti-

kels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene 

Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in 
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Rechtsverordnungen nach § 48a (1) BImSchG festgelegten Immissionsgrenz-

werte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffe-

nen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berück-

sichtigen.“ 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

§ 1 (1) DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen Inte-

resse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-

tung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen. 

Landeswaldgesetz (LWaldG) 

Südlich des Geltungsbereiches liegt ein Waldstück im Sinne des Landeswaldge-

setzes. Gemäß § 24 Landeswaldgesetz ist es zur Verhütung von Waldbränden, 

zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der beson-

deren Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von 

baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand verboten, Vor-

haben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem Abstand von weniger als 

30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Der Waldabstand wird nachricht-

lich in die Bauleitplanung aufgenommen. 

Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz (EWKG) 

Am 29. März 2025 ist die zweite Novellierung des schleswig-holsteinischen Ener-

giewende- und Klimaschutzgesetzes (EWKG) in Kraft getreten. Dort werden Ziele 

und konkrete Maßnahmen als Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des 

Landes formuliert. Die Landesregierung erstellt eine Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel und setzt entsprechende Maßnahmen um. 
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6.3.2 Ziele aus Fachplänen 

Vorgaben der überörtlichen Planung 

Die folgenden überörtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke 

werden herangezogen: 

• Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 (LEP- 
Fortschreibung 2021) 

• Regionalplan für den Planungsraum V (RP V), 2002 

• Regionalplan für den Planungsraum I (RP I), Neuaufstellung – 2. Entwurf 
2025 

• Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsraum I, 2020 

Im Landesentwicklungsplan – Fortschreibung 2021 wird der Plangeltungsbereich 

als ländlicher Raum und als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung dar-

gestellt. 

Der Regionalplan für den Planungsraum V enthält für das Plangebiet die Kenn-

zeichnung ländlicher Raum. Er weist ein Vorranggebiet Wind aus und stellt diverse 

Kleingewässer dar. 

Der Regionalplan für den Planungsraum I enthält für das Plangebiet die Kenn-

zeichnungen ländlicher Raum und Entwicklungsgebiet für Tourismus und Erho-

lung. 

Die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP) – Fortschreibung 
2021, Kapitel 4.5.1 Windenergie an Land (Entwurf)  weist sogenannte „Potenzial-
flächen für Windenergiegebiete“ gemäß den Zielen der Raumordnung aus. Diese 
stehen der Regionalplanung und der gemeindlichen Bauleitplanung zur Auswahl 
und Festlegung von Windenergiegebieten zur Verfügung. 

Auf Grundlage dieser Potenzialflächen werden die zukünftigen Vorranggebiete für 
Windenergie im Zuge der Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein 
Kapitel 4.7 (Windenergie an Land) ausgewiesen. 

Die Teilaufstellung zum Thema Windenergie an Land des Regionalplans für den 
PR I, Entwurf Juli 2025 stellt die neuen „Vorranggebiete Windenergie“ auf Grund-
lage der über den LEP Wind an Land ermittelten „Potenzialflächen für Windener-
giegebiete“ im Planungsraum I dar. In der Gemeinde Twedt wurde eine neues 
„Vorranggebiet Windenergie PR 1_SLF_028“ ermittelt, welches gegenüber den 
rechtskräftig aufgehobenen Vorranggebieten Windenergie PR 1_SLF_081 redu-
ziert wurde. 

Die Karte 1 des Landschaftsrahmenplans stellt keine Aussagen zum Plangeltungs-

bereich dar. Südöstlich wie nordwestlich liegen Vorrangfließgewässer, die jedoch 

nicht unmittelbar an das Plangebiet angrenzen. Diese sind Schwerpunktbereich 

des Biotopverbundsystems sowie FFH-Gebiet.  



Bebauungsplan Nr. 6  Gemeinde Twedt 

  -Begründung- 

Pro Regione GmbH, Flensburg  46 

Die Karte 2  des Landschaftsrahmenplans enthält ebenfalls keine Aussagen zum 

Planbereich. Nordwestlich befindet sich in einiger Entfernung ein Gebiet, das die 

Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach §26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. 

§15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Südwestlich befindet sich in ei-

niger Entfernung eine Knicklandschaft. 

Die Karte 3 des Landschaftsrahmenplans trifft keine Aussagen zum Plangeltungs-

bereich. 

Schutzgebiete 

Das europäische Netz Natura 2000 ist vom Vorhaben nicht direkt berührt. Das 

FFH-Gebiet Wellspanger-Loiter-Oxbek-System und angrenzende Wälder (Nr. 

DE 1324-391) rahmt den nördlichen Teil der Gemeinde Twedt ein und reicht im 

Westen bis zu einem Abstand von rund 500 m und im Osten bis zu 570 m an den 

Geltungsbereich heran.  

Das übergreifende Ziel für das FFH-Gebiet ist die Erhaltung des Hauptgewässer-

systems der Wellspanger-Loiter-Füsinger Au und Teilen der Oxbek einschließlich 

der feucht bis nass / quelligen Niederungs- und Hangbereiche auch als Laichge-

wässer bzw. Lebensraum von Flussneunauge und Steinbeißer sowie der einge-

schlossenen und begleitenden Stillgewässer, unterschiedlicher Waldformationen 

und der in ihrem Bereich gelegenen Heide-Magerrasen- sowie Moorlebensräume. 

Das in Rede stehende FFH-Gebiet wird durch das Vorhaben nicht negativ beein-

trächtigt. 

Naturschutzgebiete liegen nicht im näheren Umfeld des Geltungsbereiches. 

Das Landschaftsschutzgebiet Ufer des Langsees (Nr. 59 des Kreises Schleswig-

Flensburg) liegt in einer Entfernung von rund 3,4 km südwestlich des Plangebietes. 

Es ist vom Vorhaben nicht betroffen. 

Die Gemeinde Twedt liegt im Naturpark Schlei. Der Naturpark hat als zentrales 

Ziel die Verbindung vom Schutz und der Nutzung von Natur und Landschaft ge-

setzt. „Die Schlei mit ihren Nooren, Überschwemmungsgebieten, Salzwiesen, 

Strandwällen und Windwatten ist das prägende Element des Naturparks. […] Er-

halt und Entwicklung dieser Lebensräume ist ein besonderes Anliegen des Natur-

parkes. […] Im Naturpark Schlei spielt der Tourismus eine herausragende Rolle. 

[…] Aufbauend auf die Besonderheiten des Landschaftsraumes sollen das Natur-

erleben und der Naturtourismus in der Region gestärkt und barrierefrei ausgebaut 

werden.“ (LRP I, 2020) 

Vorgaben der örtlichen Planung 

Die folgenden örtliche landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke werden 

herangezogen: 
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• Flächennutzungsplan der Gemeinde Twedt (2020) 

• Landschaftsplan der Gemeinde Twedt (1998) 

• Standortkonzept Photovoltaik Gemeinde Twedt (2022) 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Twedt kennzeichnet den Planbereich als 

„Fläche der Landwirtschaft“. Das Plangebiet liegt großflächig im Windvorrangge-

biet PR_1_SLF_081 (fünf Anlagen im Plangebiet) sowie im Westen großflächig im 

Archäologischen Interessensgebiet. Im Plangeltungsbereich befinden sich außer-

dem zahlreiche geschützte Biotope. Innerhalb liegt außerdem ein längliches Ge-

biet für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft. Es sind außerdem diverse Standorte von Windkraftanlagen ver-

zeichnet, die den Rückbau dieser betreffen.  

Der Bestandsplan des Landschaftsplanes weist das Plangebiet als Acker aus und 

stellt diverse Knicks und ein verrohrter Vorfluter durch das Plangebiet dar. Außer-

dem verteilen sich Kleingewässer im Plangebiet, die gleichzeitig gesetzlich ge-

schützte Biotope sind. Einige von ihnen sind von sehr guter Ausprägung. Zudem 

gibt es landschaftsprägende Einzelbäume. Der südlich des Gebietes liegende 

Wald besteht aus sonstigen Laubgehölzen. Der Entwicklungsplan (Plan 2) sieht 

ergänzend zum Bestandsplan zwei Windkraftanlagen im Südwesten verortet.  

Das Standortkonzept Photovoltaik Gemeinde Twedt ordnet den Planbereich als 

Raum 1. Priorität ein. Bestimmte Einschränkungen ergeben sich neben dem Vor-

ranggebiet Wind durch die Abstände zu Wohnbebauung, Moor- und Anmoorbö-

den, hoher bis sehr hoher Ertragsfähigkeit sowie einer hohen bis sehr hohen bo-

denfunktionalen Gesamtleistung. 

7 Beschreibung und Bewertung der  

Umweltauswirkungen 

 Schutzbezogene Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-

weltzustandes und der Umweltmerkmale (Basisszenario) 

Die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung werden jeweils schutzgutbezo-

gen ermittelt und bewertet. Dabei wird die Umweltsituation des Ist-Zustandes (Ba-

sis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

erheblich beeinflusst werden, ermittelt. Weiterhin wird schutzgutbezogen in den 

Unterpunkten a) die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung dargelegt. Dem Schutzgut zugeordnet wird unter b) die 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-

nung aufgeführt. Grundlage ist die Anlage 1 BauGB der Punkt 2 Abschnitt a) und 

b). 
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Die Prognosebearbeitung (b) erfolgt zunächst für jedes Schutzgut nach bau- (ba) 

und betriebsbedingten (be) Auswirkungen gemäß Anlage 1 BauGB Ziffer 2 b) aa)-

hh) in Tabellenform. Die Ziffern 0 - 12 stehen dabei für 0 = keine, 1 = direkte, 

2 = indirekte, 3 = sekundäre, 4 = kumulative, 5 = grenzüberschreitende, 6 = kurz-

fristige, 7 = mittelfristige, 8 = langfristige, 9 = ständige, 10 = vorübergehende, 

11 = positive und 12 = negative Auswirkungen der Planung. 

Sofern direkte oder etwaige Auswirkungen der Planung erkannt werden, sind diese 

mittels der zuvor beschriebenen Systematik auch mit einer Buchstaben-Ziffern-

Kombination für die jeweilige Auswirkung in der unteren Zeile der Tabelle sowie in 

der darunter folgenden Beschreibung bau- und betriebsbedingter Wirkungen 

schutzgutbezogen beschrieben. 

Ausdrücklich nicht explizit in der Prognosebearbeitung textlich beschrieben wer-

den nicht erkennbare oder durch die Wirkungen des Planes ausgeschlossene Aus-

wirkungen. Solche sind in der Tabelle mit einer „0“ für keine erkennbaren Auswir-

kungen dargestellt. 

Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 und 2 der Seveso-III-Richtlinie werden in 

Deutschland im Wesentlichen durch § 50 Satz 1 BImSchG umgesetzt. Danach 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 

der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere auf öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. 

Aus der Prognosebearbeitung abgeleitet werden in den nachfolgenden Kapiteln 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen ne-

gativen Umweltauswirkungen. 

7.1.1 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage des Menschen dar. Somit ist er 

indirekt von allen Einflüssen auf die Schutzgüter betroffen. Die Sicherung der 

Grundlage für Leben und Gesundheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft sind Gegenstand des § 1 BNatSchG. Für das Schutzgut Mensch wer-

den vor allem Beeinträchtigungen der Gesundheit vorwiegend durch Lärm und an-

dere Immissionen sowie Einschränkungen von Erholungs- und Freizeitfunktionen 

und der Wohnqualität betrachtet. 
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a) Bestand 

Wohnen 

Das Plangebiet liegt im baulichen Außenbereich im Westen des Gemeindegebie-

tes, etwa 500 m nordwestlich der Ortslage Twedt. Die nächst gelegenen Wohnnut-

zungen befinden sich überwiegend auf landwirtschaftlichen Betrieben im Westen 

und im Osten des Plangebietes. Darüber hinaus existiert eine Wohnnutzung ohne 

aktiven landwirtschaftlichen Betrieb. Es handelt sich dabei um folgende Standorte: 

• Hof Alt-Tolkschuby mit einer Biogas-Anlage 

• Hof Neutolkschuby mit einem Schweinemast-Betrieb 

• Hof Dornhöh, Hausnummer 3 mit Schweinemast, Hausnummer 5 enthält 
keien Wohnnutzung sondern dient als Betriebsbüro 

• Neudornhöh überwiegend mit Wohnnutzung 

Landwirtschaft betreiben 

Auf dem Großteil der Flächen im Plangebiet wird eine intensive Landwirtschaft 

(Ackerflächen) betrieben. 

Erholen 

Das Plangebiet ist nicht für Erholungszwecke geeignet und ist durch die Lage in-

nerhalb eines stark durch landwirtschaftliche Nutzungen und Windkraftanlagen 

vorbelasteten Raum gekennzeichnet. Die hier befindlichen landwirtschaftlichen 

Wege haben teilweise keinen Anschluss an weiterführende Fuß- oder Radwege-

verbindungen. 

Die Straßen Stockbrück, Dornhöh sowie die Kreisstraßen K 35 und K 46 und die 

Verbindungsstraßen zwischen Dornhöh und K 46 werden jedoch gerne als Rad-

wege genutzt. 

Störfallbetriebe 

Die Biogasanlage auf dem Hof Alt-Tolkschuby gilt als Störfallbetrieb der unteren 

Klasse gemäß 12. BImSchV der in regelmäßigen Zeitabständen überwacht wird 

(LfU 2024). 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut Mensch. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 2: Umweltauswirkung Schutzgut Mensch 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berücksich-

tigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 2 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursachung 

von Belästigungen 
10 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung 
6 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 
0 2 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Folgen 

des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 2 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnen und Landwirtschaft betreiben 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen durch Stäube, Lärm, Er-

schütterung oder Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeugen wäh-

rend der Bauzeit. 

Erholen 

Aufgrund der temporären Wirkung und der nicht vorhandenen Erschließung des 

Geltungsbereichs für eine Erholungsnutzung werden nachteilige Auswirkungen 

ausgeschlossen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnen und Erholen 

Die Erheblichkeit in Bezug auf Lärmemissionen ist durch das Vorhaben von gerin-

ger Bedeutung. Anlagenbestandteile wie Wechselrichter, Transformator-stationen, 
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Verbindungsleitungen sowie die Solarmodule können elektrische und magnetische 

Strahlung erzeugen. Die wesentlichen Grenzwerte der Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) werden dabei jedoch 

grundsätzlich unterschritten und sind nur im Nahbereich der Anlage messbar 

(ARGE 2007). 

Gegenüber dem aktuellen Zustand und den gegebenen Vorbelastungen kommt es 

voraussichtlich zu keiner Zunahme von Lärm oder Immissionen auf das Schutzgut 

Mensch und somit zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

Durch die ermöglichte Nutzungsart Agrar-Photovoltaik werden keine direkten Er-

holungsfunktionen von Natur und Landschaft beeinträchtigt, jedoch kann die tech-

nische Anlage in der Ortsrandlage aufgrund ihrer Höhe von max. 6 m eine visuelle 

Beeinträchtigung für die Erholungseignung darstellen. 

Mit dem Betrieb des Elektrolyseurs zur Erzeugung von Wasserstoff und der Ab-

gabe dieses Wasserstoffs an weitere wirtschaftliche Sektoren kann es zu einem 

höheren Verkehrsaufkommen kommen. Darüber hinaus stellen die Anlagen zur 

Wasserstofferzeugung eine zusätzlichen visuellen Beeinträchtigung für die Erho-

lungseignung dar. 

Landwirtschaft betreiben 

Mit dem Betrieb der Anlage als Agrar-Photovoltaik-Freiflächenanlage ist das Be-

treiben der Landwirtschaft auf Ackerflächen weiterhin möglich. Pflegemaßnahmen 

vor allem an den Knicks und Hecken sowie auf den Maßnahmenflächen sind wei-

terhin durchzuführen. 

7.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-

halt sind auf Grundlage des BNatSchG zu erhalten. Zur dauerhaften Sicherung der 

biologischen Vielfalt sind auch die Sicherung lebensfähiger Populationen und der 

Austausch zwischen den Populationen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes. 

a) Bestand 

Der Planbereich liegt außerhalb des Europäischen Netz Natura-2000, bestehend 

aus EU-Vogelschutzgebieten sowie Ramsar- und FFH-Gebieten. Das nächst ge-

legene FFH-Gebiet Nr. 1324-391 „Wellspranger-Loiter-Oxbek-System und an-

grenzende Wälder“ liegt rund 500 m westlich. 

Das Plangebiet überschneidet sich weder mit Schwerpunktbereichen, noch mit Ne-

benachsen des Landesweiten Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems. Der 

nächstliegende Schwerpunktbereich Nr. 557 „Talraum der Wellspranger Au“ liegt 
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rund 300 m nordöstlich des Plangebiets. Östlich der Ortschaft Twedt verläuft der 

Schwerpunktbereich Nr. 566 „Loiter /Füsinger Au mit Randbereichen“. 

Im Vorhabenbereich sowie in einem 7 km Radius um diesen sind keine Natur-

schutzgebiete ausgewiesen. 

Das Landschaftsschutzgebiet Nr. 10 „Ufer des Langsees“ ist zum B-Plangebiet 

das nächst gelegene. 

Der Planbereich liegt innerhalb des Naturpark Schlei. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Twedt grenzt im 

Süden an das Vörberger Holz, eine Fläche die Wald im Sinne des § 2 Landeswald-

gesetz ist. Eine Überplanung von Waldflächen ist nicht vorgesehen. Der Abstand 

von 30 m zum Wald gemäß § 24 Landeswaldgesetz wird eingehalten. 

Pflanzen 

Der Planbereich wird derzeit intensiv landwirtschaftlich für den Ackerbau genutzt. 

Im Umfeld des Plangebiets werden die Flurstücksgrenzen teilweise durch Knicks 

abgegrenzt: 

• Es besteht bereits ein Knick entlang der gesamten westlichen Seite von 
Teilbereich 3. 

• Im Teilbereich 2 bestehen zwei horizontal laufende Knicks. Diese werden 
erhalten. 

• Entlang der südlichen Grenze des Teilbereiches 2 verläuft ein Knick, der 
ebenfalls erhalten wird. 

Die Knicks gelten als gesetzlich geschützte Biotope und sind gemäß § 30 Abs. 2 

BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Ziffer 4 LNatSchG unter Schutz gestellt. 

Im Zuge der Biotopkartierung für das Land Schleswig-Holstein, wurden sowohl im 

Plangeltungsbereich als auch im weiteren Umfeld des Plangebiets gesetzlich ge-

schützte Biotope (§) und Lebensraumtypen festgestellt. 

Im Plangeltungsbereich: 

Sonstiges Kleingewässer (FKy) 

Das Sonstiges Stillgewässer mit Schlehengebüschen und ein paar Weiden am 

Uferrand liegt im Nordwesten der Fläche, in der Nähe des landwirtschaftlichen Be-

triebes. Einzelne kleine Herden der Sumpfschwertlilie sind dort ausgebildet.  
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Sonstiges Kleingewässer (FKy) (§) 

Das Sonstiges Stillgewässer mit einem steilen Ufer und einer Profiltiefe von 3-4 

Metern liegt im Norden der Fläche. Der gesamte Uferbereich ist mit heimischen 

Gebüschen gesäumt, z.B. Weide und Schlehe. Die Wasseroberfläche ist fast kom-

plett zugewachsen. 

Sonstiges Kleingewässer (FKy) (§) 

Das Sonstiges Stillgewässer im Ackerland mit Grau- und Salweide am Uferrand 

liegt im Osten der Fläche, in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes. Es han-

delt sich um ein artenarmes Gewässer. 

Eutrophes Stillgewässer (FSe, LRT Code: 3150) 

Der eutrophe Weiher mit Grauweiden und Erlen im Uferbereich liegt im Westen 

des Plangeltungsbereiches in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes mit Bi-

ogasanlage. Ein paar Sumpfschwertlilien stocken im Wasser in den Randberei-

chen. Die Ausbildung der kleinen Wasserlinse ist zur Zeit nicht sonderlich ausge-

prägt. Die Wasserpest ist stellenweise im Wasser gut erkennbar. 

Knick (HW) (§) 

Durch den Planbereich und in dessen Umgebung verlaufen mehrere Knicks. Diese 

weisen eine typische Pflanzenzusammenstellung von Hasel, Erle, Schlehe, Brom-

beere und Stiel-Eiche auf. 

Im Umfeld des Plangeltungsbereiches 

Flattergras-Buchenwald (WMm, LRT Code: 9130) 

Der einschichtige Flattergrasbuchenwald mit Buche und Eiche in der Baumschicht 

befindet sich südlich des Plangeltungsbereiches. Das Waldgebiet wird von Erlen- 

und Eichenbrüchen durchzogen, die ausgetrocknet sind und von Rasenschmiele 

und Sträuchern gekennzeichnet werden. Die Strauch-, sowie die Krautschicht sind 

gut ausgebildet. Die Krautschicht erreicht im gesamten Gebiet Deckungsgrade 

zwischen 80-90%, selten geringer als 50%. Eine Verjüngung der Buche ist erkenn-

bar. Anteile von signifikantem Tot- und Altholz fehlen weitestgehend im Waldge-

biet, außer in den Brüchen. Relativ arten- und strukturreicher Flattergrasbuchen-

wald. 

Erlen-Bruchwald (WBe) (§) 

Der Erlenbruchwald mit ausgeprägten Erlenbäumen liegt südlich des Plangel-

tungsbereiches. In dem Artenspektrum finden sich klassische Arten, wie die Wal-

zensegge und die Sumpfschwertlilie, ansonsten ist es ein eher artenarmer Bruch. 

Die schwarze Johannisbeere ist als Strauchart anzutreffen. 
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Sonstiges Stillgewässer (FSy) (§) 

Das relativ strukturreiche, sonstige Stillgewässer mit verschiedenen Weidenarten 

am Uferrand liegt nördlich der Planfläche. Dazu gesellen sich Sumpfschwertlilie, 

Rohrglanzgras und ein paar Uferseggen. 

Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Röhricht (NRs) (§) 

Es liegt ein Dominanzbestand des Schilfrohres vor. 

Tiere 

Die Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes im Rahmen des Umwelt-be-

richtes erfolgte auf Basis eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages gemäß § 44 

BNatSchG. 

7.1.2.1 Auszug aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Bestand 

Der Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages gemäß § 44 BNatSchG wurde vom 

Büro B.i.A. – Biologen im Arbeitsverbund erstellt. Die benötigten Kartierungen fan-

den im Jahr 2025 statt. Der Fachbeitrag wird im Folgenden auszugsweise wieder-

gegeben. 

Zum einen wird hiermit die Bestandssituation der relevanten Tier- und Pflanzenar-

ten zusammengefasst und zum anderen werden die möglichen vorhabenbeding-

ten Beeinträchtigungen der Fauna und Flora aus artenschutzrechtlicher Sicht be-

urteilt, indem das mögliche Eintreten der in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten 

Zugriffsverbote artbezogen geprüft wird. 

Zur Erfassung relevanter Tierarten erfolgten sowohl gezielte Geländeerhebungen 

innerhalb des Plangebietes (= Untersuchungsgebiet), als auch eine Abfrage und 

Auswertung vorhandener Daten (bis 3 km um Plangebiet). 

Die Geländekartierungen beschränkten sich auf die besonders planungsrelevan-

ten Artengruppen der Brutvögel und Amphibien. Für alle weiteren Tiergruppen 

wurde eine Potenzialanalyse auf Grundlage der Geländebegehung und der aus-

gewerteten Daten erarbeitet. 

Geländeerfassung Brutvögel 

Alle Vogelarten sind europäisch geschützt und daher per se planungsrelevant. Be-

sonders planungsrelevant sind dabei aber zum einen alle gefährdeten Arten der 

Rote Liste-Kategorien 1, 2, 3 und R, alle Arten des Anhang I der Vogelschutzricht-

linie (z. B. ungefährdete Arten wie Blaukehlchen und Neuntöter) sowie alle Kolo-

niebrüter. Hinzu kommen alle Greifvogel- und Eulenarten, wenn nicht ohnehin 

schon unter die vorgenannten Kategorien fallend. 
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Für alle „besonders planungsrelevanten“ Arten erfolgte eine quantitative, punktge-

naue Revierkartierung. Für alle „weiteren Arten“ wurde das Artenspektrum ohne 

Verortung der Reviere erfasst. 

Zur Erfassung der Brutvögel wurden im Untersuchungsgebiet im Zeitraum zwi-

schen Anfang April und Anfang Juni 2025 fünf Geländebegehungen bei günstigen 

Witterungsbedingungen durchgeführt […]. Die Durchgänge erfolgten in den frühen 

Morgenstunden zur Zeit der höchsten Gesangsaktivität. 

Vor dem Hintergrund, dass für das Plangebiet im Artkataster Hinweise auf ein mög-

liches Vorkommen des Uhus in dem an das Plangebiet angrenzenden Feldgehölz 

vorliegen, wurden der Brutvogelkartierung drei weitere Geländetermine vorge-

schaltet, die den Fokus auf die Erfassung der Art legten. Diese Termine fanden 

zwischen Mitte Februar und Ende März statt. 

Im Rahmen der Geländekartierungen wurden darüber hinaus Nahrungsgäste und 

Rastvögel erfasst. 

Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel beschränkte sich auf das 

Plangebiet […] und einen angrenzenden Streifen von etwa 50 m. 

Geländeerfassung Amphibien 

Zur Erfassung der Amphibienbestände wurde das Plangebiet und dessen direktes 

Umfeld bis etwa 50 m (= Untersuchungsgebiet) im Zeitraum von Ende März bis 

Ende Juni im Jahr 2025 dreimal begangen. Dabei wurden sämtliche geeignete 

Strukturen wie Weiher, Kleingewässer und feuchte Senken innerhalb des Unter-

suchungsgebietes abgelaufen […]. Die Untersuchungen zur Erfassung der Amphi-

bienfauna wurden optisch und akustisch durchgeführt. Der Schwerpunkt der Er-

fassungen lag im zeitigen Frühjahr auf der Erfassung frühlaichender Arten (Erfas-

sung wandernder Tiere und Laich). Ergänzend zu den Sichtbeobachtungen wurde 

in geeigneten Gewässerabschnitten zudem vielfach nach Larven gekeschert. Die 

Geländebegehungen erfolgten am 08.04., 25.04. und 26.05.2025. 

Faunistische Potenzialanalyse 

Zur Ermittlung von Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten 

wurde neben der Datenauswertung […] eine faunistische Potenzialanalyse durch-

geführt. Sie hat zum Ziel, im Rahmen der Geländebegehungen die im Plangebiet 

und dessen naher Umgebung vorhandene Lebensraumausstattung mit den art-

spezifischen Habitatansprüchen potenziell in Betracht zu ziehender Tierarten (z. B. 

Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien) in Beziehung zu setzen und ein mögliches 

Vorkommen von Arten abzuleiten. […] 

Faunistischer Bestand: Brutvögel 

Die Abfrage der LfU-Datenbank ergab für den Betrachtungsraum […] sieben Brut-

nachweise einer Schleiereule sowie jeweils einen Brutnachweis des Uhus und des 
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Seeadlers. […] Eine regelmäßige Nutzung des Untersuchungsgebiets als Nah-

rungshabitat durch die beiden Arten ist jedoch auszuschließen, da sich die Flächen 

innerhalb des Untersuchungsgebiets nur geringfügig als Nahrungshabitat eignen. 

Weiterhin wurde im Zuge des benachbarten geplanten ‚Windpark Twedt‘ Brut-

plätze der Arten Rotmilan, Rohrweihe, Mäusebussard, Kolkrabe und Rabenkrähe 

nachgewiesen […]. Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der weiteren Aktions-

räume der Arten Rotmilan (4 km), Rohrweihe, Kolkrabe (3 km) und Mäusebussard 

(1 km) (BERNOTAT & DIERSCHKE 2021). Eine Nutzung des Untersuchungsge-

biets als Nahrungshabitat durch die genannten Arten ist somit nicht auszuschlie-

ßen. Die Rabenkrähe weist einen weiteren Aktionsraum von 400 m auf. Alle Horst-

standorte liegen in einer größeren Entfernung zu dem Untersuchungsgebiet, so-

dass entsprechend eine Nutzung des Untersuchungsgebietes als Nahrungshabitat 

durch die Rabenkrähe auszuschließen ist (BERNOTAT & DIERSCHKE 2021). 

Bei den Angaben bezüglich des Uhus handelt es sich um Koordinaten des Mittel-

punktes eines Minutenfeldes, sodass Standortangaben zum Vorkommen des U-

hus als Hinweise für das Vorkommen des Uhus innerhalb eines Minutenfeldes ver-

standen werden müssen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Nach-

weis des Uhus aus dem – an das Plangebiet angrenzenden Wald – stammt, da 

dieser den einzigen Waldbestand innerhalb des Minutenfeldes darstellt und somit 

den einzigen potenziellen Brutplatz für den Uhu bietet […]. 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets wurden insgesamt 28 Brutvogelarten erfasst, 

von denen in Schleswig-Holstein allein die Feldlerche und der Kiebitz als gefährdet 

gelten. Die Arten werden auch auf der bundesweiten Roten Liste als gefährdet 

geführt. Alle weiteren Arten gelten als ungefährdet […]. 
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Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Brutvogelarten mit Angaben zu 

Gefärdung und Status. 

Deutscher Name Wiss. Artname 

R
P

 

R
L

 S
H

 

R
L

 D
 

V
S

c
h

R
L

 

§
 7

 B
N

 

Bemerkungen 

Amsel Turdus merula 4 * * - § 3 weitere RP außerhalb 

Bachstelze Motacilla alba 5 * * - §  

Blaumeise Cyanistes caeruleus 5 * * - § 3 weitere RP außerhalb 

Bluthänfling Linaria cannabina 5 * 3 - §  

Buchfink Fringilla coelebs 7 * * - § 5 weitere RP außerhalb 

Dorngrasmücke Sylvia communis 10 * * - § 2 weitere RP außerhalb 

Eichelhäher Garrulus glandarius 1 * * - §  

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 3 - § 1 weiteres RP außerhalb 

Feldsperling Passer montanus 2 * V - §  

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 * V - §§  

Gartengrasmücke Sylvia borin 3 * * - §  

Gelbspötter Hippolais icterina 3 * * - § 1 weiteres RP außerhalb 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula 1 * * - §  

Goldammer Emberiza citrinella 6 * V - § 1 weiteres RP außerhalb 

Grünfink Carduelis chloris 5 * * - §  

Heckenbraunelle Prunella modularis 4 * * - §  

Jagdfasan Phasanius colchicus 3 - - - -  

Kiebitz Vanellus vanellus 4 3 2 - §§ 2 weitere RP außerhalb 

Klappergrasmücke Sylvia curruca 4 * * - §  

Kohlmeise Parus major 5 * * - § 1 weiteres RP außerhalb 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 4 * * - § 3 weitere RP außerhalb 

Ringeltaube Columba palumbus 1 * * - § 1 weiteres RP außerhalb 

Rohrammer Emberiza schoeniclus 2 * * - §  

Rotkehlchen Erithacus rubecula 1 * * - §  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 1 * * - §  

Wiesenschafstelze Motacilla flava 1 - * - §  

Zilpzalp Phylloscopus collybita 6 * * - § 4 weitere RP außerhalb 

RP: Revierpaare; RL SH: Status nach Roter Liste Schleswig-Holstein (KIECKBUSCH et al. 2021), RL D: Status 

nach Roter Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020), Gefährdungsstatus: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben 

bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, R = extrem selten (rare), ! = ungefährdet, aber SH 

trägt nationale Verantwortung; VSchRL: Art des Anhangs I, II oder III der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; § 

7 BN: Streng (s) bzw. besonders (b) geschützte Arten nach § 7 BNatSchG (B.i.A. 2026, S. 15, Tabelle 3) 



Bebauungsplan Nr. 6  Gemeinde Twedt 

  -Begründung- 

Pro Regione GmbH, Flensburg  58 

 

Abbildung 7: Lage der erfassten Brutvogelreviere besonders planungsrelevanter Arten 

(B.i.A., 2026, S. 16, Abbildung 5) 

Weiterhin wurden außerhalb des Untersuchungsgebietes neben den o.g. Arten je-

weils ein Revierpaar der Arten Sumpfmeise, Hohltaube, Kleiber und Sperber, je-

weils zwei Revierpaare der Arten Grauschnäpper, Singdrossel und Zaunkönig so-

wie drei Revierpaare des Buntspechtes festgestellt. 

Die Arten Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Hausrotschwanz, Star und Turmfalke 

weisen weitere Reviere an Gebäuden/Hofstellen außerhalb des Untersuchungs-

gebietes auf. 

Von den Großvogelarten, für welche innerhalb des Betrachtungsraumes Brut-

standorte nachgewiesen wurden […], konnten die Arten Kolkrabe, Rabenkrähe 

und Uhu während der Geländeerfassungen weder innerhalb des Untersuchungs-

gebietes noch im näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes erfasst werden. Der 

Seeadler wurde hingegen an dem bekannten, an das Untersuchungsgebiet an-

grenzenden Brutstandort während der Geländeerfassungen mit Futter für die nicht-

flüggen Jungen beobachtet, sodass auch im Untersuchungsjahr 2025 ein Bruter-

folg für das Brutpaar nachgewiesen wurde […]. Weiterhin wurden die Arten Rohr-

weihe, Turmfalke und Rotmilan vereinzelt jagend innerhalb des Untersuchungsge-

bietes beobachtet. Der Mäusebussard konnte einmalig innerhalb des angrenzen-

den Waldes beobachtet werden. 
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Faunistischer Bestand: Amphibien 

Die Abfrage der LfU-Datenbank ergab für den Betrachtungsraum […] Nachweise 

der Arten Kammmolch, Teichfrosch und Teichmolch […]. Die Nachweise liegen in 

einer Entfernung von 500 – 825 m zum Untersuchungsgebiet und werden durch 

große Ackerschläge von diesem getrennt. 

Insgesamt wurden im Zuge der Geländeerfassung mit Erdkröte, Kammmolch, 

Teichmolch, Grasfrosch und Laubfrosch fünf Arten sicher nachgewiesen (vgl. Feh-

ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Bei Grasfrosch, Teichmolch und Erdkröte handelt es sich um in Schleswig-Holstein 

häufige und weit verbreitete Arten, die derzeit nicht gefährdet sind. Kammmolch 

und Laubfrosch gelten hingegen in Schleswig-Holstein als gefährdet und werden 

zudem in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt (vgl. Fehler! Verweisquelle k

onnte nicht gefunden werden.). Der Kammmolch ist zudem Art des Anhang II 

der FFH-Richtlinie. 
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Tabelle 4: Innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesene Amphibienarten mit 

Verteilung und Häufigkeit in den Untersuchungsgewässern 

G
e

w
ä

s
s

e
r-

N
r.

 

Gewässerart 

Artnachweis 

Bemerkungen 

Dt. Artname Wiss. Artname 

N
a
c
h

w
e
is

 

D
a
tu

m
 

1 Kleingewässer Grünfrösche  

27 Ind 08.04. 
- Ein Rotauge gekeschert 

- nach Klangattrappe 
2 Ind 25.04. 

4 Ind 26.05. 

2 Kleingewässer 

Braunfrösche  10-15 LB 08.04. 

 

Grünfrösche  

2 Met 08.04. 

1 Ind 25.04. 

3 Ind 26.05. 

Erdkröte Bufo bufo 
1 Ind (tot) 
+ weitere 
Rufer 

08.04. 

Teichmolch Triturus vulgaris 
3 Ind 
(1w, 2m) 

25.04 

3 Kleingewässer Grünfrösche  1 Ind 08.04. 
- große Fische im Wasser 

- sehr schwer zugänglich 

4 Kleingewässer 

Erdkröte Bufo bufo 
8 Ind 
(3Tan-
dems) 

08.04. 

- Fische im Gewässer 
Grasfrosch Rana temporaria 2 Ind 08.04 

Grünfrösche  

10 08.04. 

3 25.04. 

1 26.05. 

5 Kleingewässer 

Kammmolch Triturus cristatus 
2 Ind 
(1w, 1m) 

25.04. 

 
Teichmolch Triturus vulgaris 

4 Ind 
(1w, 3m) 

25.04. 

Grünfrösche  

5 Ind 08.04. 

4 Ind 25.04. 

2 Ind 26.05. 

6 Kleingewässer 

Teichmolch Triturus vulgaris 
3 Ind 
(2w, 1m) 

25.04 

- Laich wahrscheinlich 
Grasfrosch 

Braunfrösche  2-3 LB 08.04. 

Grünfrösche  
4 Ind 08.04. 

2 Ind 25.04. 

7 Kleingewässer Laubfrosch Hyla arborea 
2 Ind  
(rufend) 

25.04. 

- sehr aktiv, nach Teich-
frosch-Klangattrappe stille 

- nördlich und westlich 
weit außerhalb mehrere 
Laubfösche rufend 
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G
e

w
ä

s
s

e
r-

N
r.

 
Gewässerart 

Artnachweis 

Bemerkungen 

Dt. Artname Wiss. Artname 

N
a
c
h

w
e
is

 

D
a
tu

m
 

8 Kleingewässer Grünfrösche  
5-10 Ind 
(rufend) 

25.04.  

Nachweis: Ind = Individuen (maximale Anzahl adulter/subadulter/Juvenile Ind während einer Kontrolle), L = Lar-

ven, LS = Laichschnüre, LB = Laichballen, Met = Metamorphling (B.i.A. 2026, S. 17, Tabelle 5) 

Faunistischer Bestand: Reptilien 

Innerhalb des Plangebietes sind – wenngleich im Betrachtungsraum keine Daten 

zur Reptilienfauna vorliegen […] – neben der Ringelnatter und der Waldeidechse 

ebenso die Blindschleiche zu erwarten […]. Bei den Arten handelt es sich in 

Schleswig-Holstein häufige und flächendeckend auftretende Arten. Ein Auftreten 

der in Schleswig-Holstein stark gefährdeten und überwiegend an Hochmoore und 

Heiden gebundenen Kreuzotter innerhalb des Plangebietes ist hingegen auszu-

schließen. Das Gleiche gilt für die ebenfalls hinsichtlich der Habitatausstattung an-

spruchsvollen Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie Zauneidechse und 

Schlingnatter. Sie sind auf offene und sandige, wärmebegünstigte Habitate bzw. 

auf Moore und Heiden angewiesen, die im Untersuchungsgebiet nicht ausgebildet 

sind. 
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Faunistischer Bestand: Fledermäuse 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Altbaumbestände bzw. Gehölze mit größe-

ren Stammdurchmessern vorzufinden, die Baum bewohnenden Fledermausarten 

ein Quartierpotenzial bieten könnten […]. Die Präsenz von artenschutzrechtlich re-

levanten Fledermausquartieren ist entsprechend ausgeschlossen. 

Aufgrund der intensiven Ackernutzung des Plangebietes bestehen innerhalb des 

Untersuchungsgebiets ebenso keine Flächen, die besonders geeignete Jagdhabi-

tate für Fledermäuse darstellen könnten […]. Die Präsenz von artenschutzrechtlich 

bedeutenden Jagdhabitaten innerhalb des Untersuchungsgebietes ist somit aus-

zuschließen. 

Die an den Untersuchungsgebietsgrenzen ausgebildeten Feldhecken und der 

Waldrand […] könnten jedoch als Leitlinien (Flugrouten) für strukturgebundene Ar-

ten auf dem Weg zwischen Quartierstandorten und Nahrungsgebieten fungieren. 

Die Präsenz von artenschutzrechtlich bedeutenden Flugrouten innerhalb des Un-

tersuchungsgebietes ist somit nicht auszuschließen. 

Unter Berücksichtigung der artspezifischen Verbreitungsgebietsgrenzen (ELL-

WANGER et al. 2020) und der Habitatausstattung ist im Plangebiet und dessen 

weiteren Umfeld von einem Auftreten von insgesamt sechs Fledermausarten aus-

zugehen (vgl. Tabelle 5) […]. 

Bei den Arten, die potenziell innerhalb des Plangebietes auftreten können, handelt 

es sich um häufige und in Schleswig-Holstein weit verbreitete Arten, die innerhalb 

des Plangebietes zwar keine potenzielle Quartierstandorte (Tages- und Balzquar-

tiere, Sommer- und/ oder Winterquartiere) oder artenschutzrechtlich bedeutende 

Jagdhabitate vorfinden […], jedoch kann ein vereinzeltes sporadisches Auftreten 

der strukturgebundenen Arten während Jagdflüge nicht ausgeschlossen werden, 

da innerhalb des Untersuchungsgebietes geeignete lineare Leitstrukturen vorzu-

finden sind. Neben den strukturgebundenen Arten, die innerhalb des Plangebietes 

potenziell mögliche Lebensraumstrukturen vorfinden, ist ein sporadisches Auftre-

ten des Großen Abendseglers, der ein opportunistisches Jagdverhalten in großen 

Höhen pflegt, nicht auszuschließen […]. 
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Tabelle 5: Innerhalb des Plangebietes potenziell auftretende Fledermausarten mit Be-

gründung. 

Art Q F J Bemerkung 

Breitflügelfledermaus  

(Eptesicus serotinus) 

 
X (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

- Präsenz von artenschutzrechtlich be-
deutenden Flugrouten nicht auszu-
schließen 

Großer Abendsegler  

(Nyctalus noctula) 

 
 (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

Mückenfledermaus  

(Pipistrellus pygmaeus) 
 X (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

- Präsenz von artenschutzrechtlich be-
deutenden Flugrouten nicht auszu-
schließen 

Rauhautfledermaus  

(Pipistrellus nathusii) 
 X (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

- Präsenz von artenschutzrechtlich be-
deutenden Flugrouten nicht auszu-
schließen 

Wasserfledermaus 

(Myotis daubentonii) 
 X (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

- - Präsenz von artenschutzrechtlich be-
deutenden Flugrouten nicht auszu-
schließen 

Zwergfledermaus  

(Pipistrellus pipistrellus) 
 X (X) 

- sporadisches Auftreten während Jagd-
flüge im Untersuchungsgebiet möglich 

- Präsenz von artenschutzrechtlich be-
deutenden Flugrouten nicht auszu-
schließen 

Q = Die Landschaftsausstattung innerhalb und in unmittelbarem Umfeld des Plangebietes weist Quartierpotenzi-

ale, die den Präferenzen der jeweiligen Art entsprechen  

F = Die Landschaftsausstattung innerhalb und in unmittelbarem Umfeld des Plangebietes weist Leitstrukturen 

auf, die den Präferenzen der jeweiligen Art entsprechen  

J = Die Landschaftsausstattung innerhalb und in unmittelbarem Umfeld des Plangebietes weist geeignete Jagd-

habitate auf, die den Präferenzen der jeweiligen Art entsprechen  

(J) = Die Landschaftsausstattung innerhalb und in unmittelbarem Umfeld des Plangebietes weist begrenzt geeig-

nete Jagdhabitate auf, die den Präferenzen der jeweiligen Art entsprechen  

(B.i.A. 2026, S. 21, Tabelle 8) 
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Faunistischer Bestand: weitere Arten und Artengruppen 

Das Plangebiet liegt entweder außerhalb der Verbreitungsgebiete weiterer rele-

vanter Arten wie der Haselmaus oder des Fischotters oder das Plangebiet weist 

keine geeignete Habitateignung für weitere relevante Arten auf […]. Ein Auftreten 

dieser Arten innerhalb des Plangebietes ist entsprechend auszuschließen. 

Biologische Vielfalt 

Aufgrund der intensiven Nutzung hat der Geltungsbereich nur eine geringe Bedeu-

tung für die biologische Vielfalt oder als Standort von natürlichen Pflanzen-gesell-

schaften. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 6:  Umweltauswirkungen Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Umweltauswirkungen während der Bau- 

und Betriebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie un-

ter Berücksichtigung deren nachhaltigen Ver-

fügbarkeit 

0 1, 2, 8, 11, 12 

der Art und Menge an Emissionen sowie der 

Verursachung von Belästigungen 
1, 6, 10 1, 6, 8 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

ihre Beseitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Un-

fälle oder Katastrophen 

0 2 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 2 

der Auswirkungen auf das Klima und gegen-

über den Folgen des Klimawandels 
0 11 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 2 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 
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7.1.2.1 Auszug aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Bewertung 

Relevanzprüfung 

Für die Gilden der Gehölzfrei- und -höhlenbrüter, Röhrichtbrüter sowie Nischen-

brüter sind lediglich bau- und anlagebedingte Störungen nicht auszuschließen, da 

keine Brutstandorte oder Nahrungshabitate der Arten vorhabenbedingt in An-

spruch genommen werden. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen der 

Konfliktanalyse zu prüfen. 

Durch die Überplanung des Plangebietes mit PV-Modulen sind ebenfalls mögliche 

vorhabenbedingte Auswirkungen auf die innerhalb des Plangebietes nachgewie-

senen Bodenbrüter und somit auch für die gefährdeten Arten Feldlerche und den 

Kiebitz nicht auszuschließen, da ihre Lebensräume flächig in Anspruch genommen 

werden. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen der Konfliktanalyse zu prü-

fen […]. 

Für den im direkten Umfeld des Plangebietes nachgewiesenen Seeadler sind bau-

bedingte Störungen am Brutplatz infolge der geringen Entfernung zum Vorhaben 

nicht ausgeschlossen, da die Entfernung des Brutplatzes zum Plangebiet geringer 

ist als die Fluchtdistanz der Art (500 m nach BERNOTAT & DIERSCHKE 2021). 

Die Arten Rotmilan und Rohrweihe wurden im weiteren Umfeld des Plangebietes 

festgestellt, sodass baubedingte Störungen am Brutplatz für diese beiden Arten 

ausgeschlossen werden können […]. Eine flächige Bebauung der Vorhabenflä-

chen im Plangebiet mit Photovoltaik-Modulen stellt jedoch prinzipiell auch eine 

Verringerung der Eignung der Flächen als Nahrungshabitat für den Seeadler, Rot-

milan und Rohrweihe dar, da das Plangebiet innerhalb des zentralen Aktionsrau-

mes der Arten liegt. Der zentrale Aktionsraum des Seeadlers und der Rohrweihe 

beträgt 1 km und der des Rotmilans 1,5 km (BERNOTAT & DIERSCHKE 2021). 

Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen der Konfliktanalyse zu prüfen […]. 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besitzen lediglich Rastbestände, die inner-

halb eines Betrachtungsraumes regelmäßig 2% des landesweiten Bestandes auf-

weisen (vgl. LBV SH & AfPE 2016). Für kleinere Bestände ist davon auszugehen, 

dass sie in der Regel eine hohe Flexibilität aufweisen und den vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen ausweichen können.  

Das 2%-Kriterium erfüllt keine im Untersuchungsgebiet nachgewiesene bzw. po-

tenziell auftretende Rastvogelart, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass 

der Vorhabenbereich nicht in die Gebietskulisse der landesweit bedeutenden Rast-

gebiete nach LANU (2008) aufgenommen wurde. 

Unter den Arten des Anhang IV finden sich in Schleswig-Holstein Vertreter zehn 

verschiedener Artengruppen. Ein Vorkommen sowie Betroffenheiten der meisten 

Arten bzw. Artgruppen und spezifischer Gilden können aufgrund der gut bekannten 

Standortansprüche und Verbreitung der einzelnen Arten sicher ausgeschlossen 

werden […]. 
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Für die im Untersuchungsgebiet festgestellten Amphibienarten Kammmolch und 

Laubfrosch sind baubedingte Schädigungen im Zuge der Baufeldfreimachung und 

durch den Baustellenverkehr nicht auszuschließen. Mögliche Beeinträchtigungen 

sind im Rahmen der Konfliktanalyse zu prüfen […]. 

Konfliktanalyse: Brutvögel 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigungen können sich baubedingt ergeben, 

wenn die Arbeiten während der Brutzeit der im Plangebiet nachgewiesenen Bo-

denbrütern (Flussregenpfeifer, Wiesenschafstelze, Feldlerche und Kiebitz) durch-

geführt werden (Zerstörung von Gelegen, Töten oder Verletzen von brütenden Alt-

vögeln und/oder Nestlingen). 

Bruthabitate weiterer Vogelarten wie Gehölz- und Nischenbrüter sowie im Unter-

suchungsgebiet festgestellte Greifvogelarten werden nicht in Anspruch genommen 

[…]. Dementsprechend sind baubedingte Schädigungen der Arten ausgeschlos-

sen. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabenbedingte Störungen können für Brutvögel insbesondere durch 

Lärmemissionen, Baustellenverkehr und Scheuchwirkungen während der Bau-

phase hervorgerufen werden. Störungen lösen jedoch nur dann einen Verbotstat-

bestand aus, wenn sie erheblich sind, d. h. sich negativ auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Vogelart auswirken. 

[…] Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population (der 

Gehölz- und Nischenbrüter – Anm. Pro Regione) und damit die Erfüllung des Ver-

botstatbestands der erheblichen Störung kann unter diesen Voraussetzungen in 

der Regel ausgeschlossen werden (RUNGE et al. 2010). 

Eine bauzeitliche Störung des sehr empfindlichen Seeadlers durch Bauaktivitäten 

und Anwesenheit von Menschen ist unter diesen Voraussetzungen anzunehmen. 

So kann es baubedingt zu einer Vermeidung der Ansiedlung des Brutpaares oder 

zu einer Aufgabe der bereits begonnenen Brut kommen. Da das Brutpaar der lo-

kalen Population entspricht, wäre der störungsbedingte Ausfall einer Brut als er-

hebliche Störung zu bewerten. 

Für die weiteren im Plangebiet beobachteten Arten Rotmilan und Rohrweihe kön-

nen erhebliche baubedingte Störungen ausgeschlossen werden. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Für die Schafstelze sind relevante Störungen durch vertikale Strukturen nicht be-

kannt. Ein relevanter vorhabensbedingter Lebensraumverlust ist daher für die 

Schafstelze nicht anzunehmen. 
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Bei nur einem Revierpaar ist auch für den Flussregenpfeifer davon auszugehen, 

dass das Paar – falls es von den PV-Tischen optisch gestört wird – auf dem Plan-

gebiet benachbarte Flächen ausweichen kann. 

Die artenschutzrechtliche Eingriffsbewertung kommt insgesamt zum Ergebnis, 

dass durch die von den geplanten PV-Tischen ausgehende Überdeckung der Brut-

habitate und Scheuchwirkung eine Besiedlung der beiden Arten (Feldlerche und 

Kiebitz) nach Errichtung der PV-Freiflächenanlage im Plangebiet nicht mehr mög-

lich ist. Auch ein Ausweichen der Revierpaare auf angrenzende Flächen erscheint 

nicht gegeben, da davon ausgegangen werden muss, dass hier geeignete Reviere 

bereits durch weitere Brutpaare besetzt sind. 

Für die Arten Rotmilan, Rohrweihe und Seeadler wird das Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG folglich i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht berührt. 

Bruthabitate weiterer Vogelarten wie Gehölz- und Nischenbrüter werden nicht in 

Anspruch genommen […]. Dementsprechend ist eine Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Arten nicht gegeben. 

Konfliktanalyse: Amphibien 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Es besteht während der Aktivitätszeit der Amphibien (hier vor allem: Kammmolch), 

innerhalb des Sommerlebensraums sowie während der Wanderungen zwischen 

Überwinterungshabitat und Laichgewässer die Gefahr, dass es im Zuge der Bau-

tätigkeiten im Bereich der Baufelder und Zufahrten zu Verletzungen oder direkten 

Tötungen von Individuen kommen kann. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Für die Amphibien wird das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht 

ausgelöst. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Schädigungsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können für die Amphi-

bien ebenfalls ausgeschlossen werden. […] Dementsprechend wird das Zugriffs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG durch das 

Vorhaben nicht ausgelöst. 

Baubedingte Auswirkungen 

Neben den für die Tierwelt bereits genannten Auswirkungen sind die mit der Auf-

stellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans möglich werdende „Überschir-

mung“ der Fläche mit PV-Modulen und die damit einhergehende Veränderung des 

Lebensraums innerhalb des Geltungsbereichs für bestimmte Tier- und Pflanzen-

arten stellt die unmittelbarste baubedingte Auswirkung dar. 
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Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen der angrenzenden Le-

bensräume durch Stäube, Lärm, Erschütterung oder Abgasimmissionen von Bau-

maschinen und Baufahrzeugen während der Bauzeit. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Überbauung und Beschattung der Vegetation unterhalb der Anlagen-Module 

führt zu einer Veränderung und kleinräumigen Differenzierung der Standortverhält-

nisse (trocken/feucht) und bewirkt eine Veränderung der Vegetationsstruktur. 

Durch den Bau der Wasserstofferzeugungsanlage geht aktuell genutzte Fläche 

verloren. Die von der Planung überlagerten Flächen im Plangebiet besteht dabei 

aus Ackerlandland. In dem Bereich mit vollständiger Versiegelung kommt es zu 

einem Totalverlust für Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. 

Auslaufende Stoffe, beispielsweise aus Batterien, können eine Gefahr für Tiere, 

Pflanzen und die biologische Vielfalt darstellen. Es ist sicher zu stellen, dass die 

Gefahrenstoffe nicht in den Boden gelangen können. 

7.1.3 Schutzgut Boden, Fläche 

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bo-

dens zu sichern und die Beeinträchtigung seiner natürlichen Funktionen zu ver-

meiden. Bei einer Flächeninanspruchnahme werden Böden versiegelt oder über-

baut, wodurch die Böden von ihrer Umgebung getrennt werden und ihre Funktio-

nen verlieren. Daher muss bei einer unvermeidbaren Flächeninanspruchnahme 

der Verlust an Bodenfunktionen minimiert werden. Dies geschieht dadurch, dass 

die Leistungsfähigkeit aller relevanten Bodenfunktionen für einen Naturraum ermit-

telt wird (bodenfunktionale Gesamtleistung) und eine Inanspruchnahme von Bö-

den mit einer hohen bodenfunktionalen Gesamtleistung vermieden und dorthin ge-

lenkt wird, wo diese Leistung gering ist (LLURb). 

Der Boden fungiert als Filter-, Puffer- und Speichermedium u.a. für Wasser, Luft 

und Schadstoffe. Gemäß § 1 (3 und 5) BNatSchG und BauGB § 1a (2) sind Böden 

so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. Gleich-

zeitig gilt der Grundsatz einer sparsamen und schonenden Nutzung sowie einer 

Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Umnutzung vor-

handener Bausubstanz und Innenentwicklung hat Vorrang vor Nutzung von Flä-

chen im Außenbereich. Die Funktionen des Bodens sind gemäß Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG) zu sichern oder wiederherzustellen. 

Mit der Aufnahme des Schutzgutes „Fläche“ in den Katalog der zu prüfenden Um-

weltbelange gem. BauGB sollen bei öffentlichen und privaten Projekten die Aus-

wirkungen der Planung auf die betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flä-

chenverbrauch, geprüft und minimiert werden. 
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Da das Nebeneinanderstellen der Begriffe „Boden“ und „Fläche“ das Risiko von 

Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Anwendung birgt und sich aus einer getrenn-

ten Betrachtung keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben, wird die Be-

trachtung beider Belange zusammen behandelt, da für sie im Hinblick auf die Ziele 

der Bauleitplanung die gleichen Grundsätze (s.o.) gelten. 

a) Bestand 

Der Planbereich liegt im bodenkundlichen Hauptnaturraum „Östliches Hügelland“. 

Das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung ist Geschiebelehm oft über Geschie-

bemergel. Daraus hat sich als vorherrschende Bodenart Pseudogley-Parabraun-

erde mit Pseudogley und Pseudogley-Kolluvisol sowie Parabraunerde mit Pseu-

dogley-Parabraunerde, Pseudogley-Kolluvisol und Pseudogley entwickelt. 

Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden wird im Umweltportal Schleswig-Holstein 

(regional bewertet) als „hoch“ eingestuft.  

Für das Plangebiet wird die bodenfunktionale Gesamtleistung als im Durchschnitt 

als „mittel“ und teilweise „hoch“ eingestuft. Es gibt jedoch ebenfalls „sehr hohe“ 

und „sehr niedrige“ bodenfunktionale Gesamtleistung. 

Im südlichen Gebiet des Teilbereiches 1 befinden sich angrenzend an den Wald 

kleine Anteile von Böden der Moor- und Anmoorböden gemäß Umweltportal SH. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Boden / Fläche. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 7:  Umweltauswirkungen Schutzgut Boden, Fläche 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 2, 3, 6, 8, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berücksich-

tigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
1, 8, 12 1, 8, 9, 12 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursachung 

von Belästigungen 
10 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 
0 2 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 2 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Folgen 

des Klimawandels 
0 2 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 2 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 

Baubedingte Auswirkungen  

Im Rahmen der Erschließung des Plangebietes müssen umfangreiche Abgrabun-

gen erfolgen, bei denen der anstehende Boden lagegerecht abgetragen, zwi-

schengelagert und abtransportiert werden muss. Während des Baus entstehen 

Gefährdungen des Bodens durch Vermischung von unterschiedlichen Bodenma-

terial (unsachgemäße Bodenlagerung), durch Verunreinigung von Boden mit 

Fremdstoffen, Abfällen oder Schadstoffen sowie durch Verdichtung von Boden 

durch Befahren und Bodenarbeiten bei wassergesättigtem Boden auf den unbe-

bauten Flächen des Plangebietes.  

Für den Oberboden besteht die Gefahr der Zerstörungen einer Bodenfruchtbarkeit 

sowie der belebten Bodenschicht (Arthropoden, Bakterien, Nematoden, Pilze etc.) 

durch eine unsachgemäße Zwischenlagerung und der damit bewirkten Sauerstoff-

zehrung bzw. des Auslösens anaerober Prozesse. Die kann dazu führen, dass der 

Boden nicht mehr als Vegetationstragschicht genutzt werden kann, weil die natür-

liche Bodenfruchtbarkeit zerstört wurde. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Die Solarmodule 

werden von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getragen. In den Boden geramm-

te Stahlstützen dienen dabei als Fundament. Eine vollständige Versiegelung der 

Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafo¬stationen und des Monitoring-Con-

tainers. Auf diesen Flächen geht die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion 

des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkun-

gen, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als natürliche Ressource 

dauerhaft verloren. Aufgrund der geringen Querschnittsfläche der Stützpfeiler wer-

den die Auswirkungen der Rammfundamente auf das Schutzgut als nicht erheblich 

eingestuft. 

Durch die geplante Nutzung Agrar-Photovoltaik-Freiflächenanlage in den Teilbe-

reichen 1 und 2 mit einem Mindestabstand von 6,00 m als „lichte Breite“ zwischen 

den Modultischen, sind nur geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Boden hin-

sichtlich der Versorgung mit Niederschlagswasser anzunehmen. 

Im Bereich der Wasserstofferzeugung kommt es zu einer vollständigen Versiege-

lung des Bodens. Dir Grundflächenzahl gibt hier das Maß der baulichen Nutzung 

an. Sie liegt im Teilbereich 3 bei 0,6. Auf diesen Flächen geht die Filter-, Puffer- 

und Stoffumwandlungsfunktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-

medium für stoffliche Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grund-

wassers, als natürliche Ressource dauerhaft verloren. Insbesondere der humose 

Oberboden hat eine wichtige Bedeutung als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere 

und Menschen und als natürliche Ressource. Er ist in nutzbarem Zustand zu er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung (z. B. einer dauerhaften Deponie-

rung) zu schützen. Auch die Funktion des Bodens, das gespeicherte Nieder-

schlagswasser wieder zu verdunsten und somit auch eine mikroklimatische klima-

tische Ausgleichsfunktion zu übernehmen, geht verloren. 

Auslaufende Stoffe, beispielsweise aus Batterien, können eine Gefahr für den Bo-

den darstellen. Es ist sicher zu stellen, dass die Gefahrenstoffe nicht in den Boden 

gelangen können. 

7.1.4 Schutzgut Wasser  

Wasser ist Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Aufgrund dessen gilt es so-

wohl als Grundwasser als auch als Oberflächenwasser als schützenswertes Gut. 

Es wird als solches bei der Aufzählung der Umweltbelange in § 1 (6) Nr. 7 BauGB 

und als nicht erneuerbares Naturgut in § 1 (3) BNatSchG, das es vor Beeinträchti-

gungen zu bewahren gilt, aufgeführt. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält 

detaillierte Regelungen zum Gewässerschutz. 
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a) Bestand 

Der Planbereich gehört zum Wasser- und Bodenverband Angelner Auen. 

Oberflächengewässer 

Rund 0,8 km nordwestlich (Wellspanger Au) und 0,7 km südöstlich (Loiter Au) der 

Planfläche liegen zwei Fließwässer. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich mehrere Gewässer, Verrohrungen 

und Rohrleitungen des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen. Diese 

und die dazugehörigen Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, sind als 

sonstiges Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A) dargestellt. Gemäß Satzung 

des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen sind innerhalb einer Trasse 

von 7 Meter links und rechts  der Gewässer, Verrohrungen und Rohrleitungen 

Überbauung, Bodenauftrag / Bodenabtrag und Bepflanzung mit tiefwurzelnden 

Sträuchern oder Bäumen untersagt. 

Darüber hinaus befinden sich auf der Fläche kleine Stillgewässer, die als gesetz-

lich geschütztes Biotop kartiert sind: 

Sonstiges Kleingewässer (FKy) 

Das Sonstiges Stillgewässer mit Schlehengebüschen und ein paar Weiden am 

Uferrand liegt im Nordwesten der Fläche, in der Nähe des landwirtschaftlichen Be-

triebes. Einzelne kleine Herden der Sumpfschwertlilie sind dort ausgebildet.  

Sonstiges Kleingewässer (FKy) (§) 

Das Sonstiges Stillgewässer mit einem steilen Ufer und einer Profiltiefe von 3-4 

Metern liegt im Norden der Fläche. Der gesamte Uferbereich ist mit heimischen 

Gebüschen gesäumt, z.B. Weide und Schlehe. Die Wasseroberfläche ist fast kom-

plett zugewachsen. 

Sonstiges Kleingewässer (FKy) (§) 

Das Sonstiges Stillgewässer im Ackerland mit Grau- und Salweide am Uferrand 

liegt im Osten der Fläche, in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes. Es han-

delt sich um ein artenarmes Gewässer. 

Eutrophes Stillgewässer (FSe, LRT Code: 3150) 

Der Eutropher Weiher mit Grauweiden und Erlen im Uferbereich liegt im Westen 

des Plangeltungsbereiches in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes mit Bi-

ogasanlage. Ein paar Sumpfschwertlilien stocken im Wasser in den Randberei-

chen. Die Ausbildung der kleinen Wasserlinse ist zur Zeit nicht sonderlich ausge-

prägt. Die Wasserpest ist stellenweise im Wasser gut erkennbar. 
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Grundwasser 

Die Planfläche liegt nicht innerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten oder 

Trinkwasserschutzgebieten. Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet (WGG 

Süderfahrenstedt) liegt in einer Entfernung von ca. 4,5 Kilometer, das nächstgele-

gene Trinkwassergewinnungsgebiet (WGG Thumby) liegt ebenfalls in einer Ent-

fernung von ca. 4,5 Kilometer. 

Es liegt zudem über dem Grundwasserkörper „ST04 Angeln- östl. Hügelland 

West“. Dieser silikatische Porengrundwasserleiter ist hinsichtlich des chemischern 

Zustands gefährdet, hinsichtlich des mengenmäßigen jedoch nicht. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Wasser. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 8: Umweltauswirkungen Schutzgut Wasser 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Be-

triebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berück-

sichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Besei-

tigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-

relle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastro-

phen 

0 2 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 2, 4 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Fol-

gen des Klimawandels 
0 8 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 
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Baubedingte Auswirkungen  

Durch den Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen auf unbefestigter Boden-ober-

fläche ist das Risiko erhöht, dass unfallbedingt austretende Schmier- oder Kraft-

stoffe in den Boden gelangen und bis in das Grundwasser verlagert werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Eine vollständige 

Versiegelung der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostationen und des 

Monitoring-Containers. Die Solarmodule selbst werden von einem leichten Stahl-

fachwerkgerüst getragen. In den Boden gerammte Stahlstützen dienen dabei als 

Fundament. Aufgrund der geringen Querschnittsfläche der Stützpfeiler werden die 

Auswirkungen der Rammfundamente auf das Schutzgut als nicht erheblich einge-

stuft. 

Ein Großteil der Fläche des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der Frei-

land-Photovoltaikmodule überschirmt werden, was zu einem reduzierten Feuchtig-

keitseintrag unterhalb der Module führen kann. An den Traufkanten können durch 

den gesammelten Ablauf des Niederschlagswasser an den einzelnen Modulen lo-

kal feuchtere Bereiche entstehen. Betriebsbedingt kann es zu einer Veränderung 

des Wasserhaushaltes kommen. 

Betriebsbedingt kommt es durch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-

zung im Plangebiet zu einem reduzierten Nährstoffeintrag. Dies kann sich positiv 

auf das Schutzgut Wasser auswirken. 

Durch die geplante Bebauung zur Wasserstofferzeugung und die Erschließungs-

wege wird Boden versiegelt, wodurch auch die Grundwasserneubildungsrate ver-

ringert werden kann. Im Baustellenbereich kann es zu Bodenverdichtungen kom-

men. 

Für die Herrstellung von Wasserstoff braucht das zugeführte Wasser eine sehr 

hohe Qualität. Dafür werden jährlich etwa 13.000 Kubikmeter Wasser vom Was-

serbeschaffungsverband Südangeln bezogen. 
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7.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Beeinträchtigun-

gen dieses Schutzgutes erfolgen vor allem durch Luftverunreinigungen. Als Be-

lange des Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 (6) Nr. 7a BauGB 

aufgeführt. Auch das BNatSchG § 1 (3) Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen.  

Gleichzeit soll darauf hingewirkt werden, dass durch die Bauleitplanung keine 

nachteiligen Folgen auf das Klima bewirkt werden und die Art und Weise der ge-

planten Bebauung unanfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels (z.B. Hitze, 

Starkregenereignisse oder Stürme) ist. 

a) Bestand 

Luft 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Als Belange des 

Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB aufge-

führt. Auch das BNatSchG § 1 Abs. 3 Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Im Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) werden der Umgang und die Vermeidung 

von Immissionen festgesetzt. Gleichzeitig wird in diesem Paragraphen auch auf 

den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch zuneh-

mende Nutzung erneuerbarer Energien, hingewiesen. 

Im Umfeld des Plangebietes liegen mehrere Betriebe und Anlagen, von denen 

Schadimmissionen oder Gerüche auf das Plangebiet einwirken. Landesweit war 

im Jahr 2017 die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie Stickstoffoxid, 

Schwefeldioxid und Benzol relativ gering. Auch die seit 2005 geltenden Grenz-

werte für Feinstaub wurden eingehalten (LLUR 2018). Kohlenmonoxid wird auf-

grund der geringen Belastungen in SH seit 2009 nicht mehr gemessen. Die Luftsi-

tuation kann dem zur Folge als unbeeinträchtigt bezeichnet werden. 

Klima 

Die Gemeinde Twedt wird vom charakteristischen Klima Schleswig-Holsteins ge-

prägt. Es zeichnet sich durch geringe jährliche und tägliche Temperatur-schwan-

kungen, lange frostfreie Perioden, hohe Luftfeuchtigkeit, späten Frühjahrsbeginn 

und relativ niedrige Frühjahrs- und Sommertemperaturen aus. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Klima/Luft. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung  

Tabelle 9:  Umweltauswirkungen Schutzgut Luft und Klima 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 
Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berücksichtigung 

deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 3, 7, 11 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursachung von 

Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung 

und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe o-

der die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 
0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Folgen des 

Klimawandels 
0 8, 11 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kann es während der Erschließungs- und Bauarbeiten zu Staubflug 

und zu Abgasemissionen durch Baumaschinen und Baufahrzeugverkehr kommen, 

die kleinräumig zu Luftbelastungen mit Erdpartikeln und anderen Stäuben führen 

können. Die Beeinträchtigungen sind kurzfristig, witterungsabhängig und auf die 

Bauzeit beschränkt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt kommt es durch die Überschirmung zu einer Reduzierung des na-

türlichen Feuchtigkeitseintrags unterhalb der Solar-Module. Dies bedingt ebenso 

wie das Aufheizen und der Schattenwurf der Module eine Veränderung der klein-

klimatischen Situation an der Bodenoberfläche. 

Großräumige klimarelevante Auswirkungen sind durch diese kleinklimatischen 

Veränderungen nicht zu erwarten, kleinräumig können derartige Effekte unter Um-

ständen die Habitateignung der Flächen beeinflussen.  
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden als nicht erheblich eingestuft. 

Eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Geltungsbereich hat 

durch die Bedeutung der Grünlandflächen für die Kohlendioxid-Speicherung einen 

positiven Effekt auf das Schutzgut.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien durch die Errichtung einer PV-Freiflächen-

anlage dient der Umsetzung der Energiewende und somit dem Schutz des Klimas. 

7.1.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der Landschaft stehen das vorhandene 

Landschaftsbild prägende Elemente sowie visuelle Eindrücke des Betrachtenden 

im Mittelpunkt. Dabei sind die Elemente von Bedeutung, die die Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit des Landschaftsbildes mitprägen. Im § 1 (5) und (6) Nr. 5 BauGB 

wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umgang mit dem Orts- und Landschafts-

bild beschrieben, in § 1 (1) Nr. 3 BNatSchG wird „die Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ als Schutzgut bestimmt. 

a) Bestand 

Der Geltungsbereich liegt in „Angeln“ im Naturraum „Schleswig-Holsteinisches 

Hüggelland“. Der Bereich Angeln hat im Schleswig-Holsteinischen Hügelland das 

ausgeprägteste Relief. Das Landschaftsbild ist, obwohl stark ackergeprägt, durch 

das sanfte Relief, die Gewässer und in weiten Bereichen ein gut ausgeprägtes 

Heckennetz, aufgelockert und harmonisch (BfN). 

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich (Acker) genutzt. Die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen sind durch wegeparallele Knicks sowie Zufahrten zu den Windkraft-

anlagen gegliedert.  

Des Weiteren ist das Landschaftsbild im Bereich im und um die Planfläche stark 

vorbelastet im Zuge der Stromgewinnung. Es stehen diverse Windenergieanlagen 

in diesem Bereich. Zusätzlich befinden sich im direkten Umfeld mehrere landwirt-

schaftliche Betriebe sowie Biogasanlagen. Es ist ein optisch und akustisch vorbe-

lastetes Gebiet zur Gewinnung von erneuerbaren Energien. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Landschaftsbild. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 10:  Umweltauswirkungen Schutzgut Landschaftsbild 

Umweltauswirkungen während der Bau- 

und Betriebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 8 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie un-

ter Berücksichtigung deren nachhaltigen Ver-

fügbarkeit 

0 1, 8 

der Art und Menge an Emissionen sowie der 

Verursachung von Belästigungen 
10 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

ihre Beseitigung und Verwertung 
10 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Un-

fälle oder Katastrophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 9 

der Auswirkungen auf das Klima und gegen-

über den Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positive, 12 = negative 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch Baubetrieb und Bodenarbeiten kann es zu Staubemissionen und somit zu 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild kommen. Da es sich 

dabei um temporäre Maßnahmen handelt, können erhebliche Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Planung führt durch Überbauung einer aktuell landwirtschaftlich genutzten Flä-

che zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Bodenoberflächen. Durch 

die Überbauung der Fläche findet eine technische Überformung des Landschafts-

ausschnittes und somit eine Veränderung des Landschaftsbildes statt.  

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

ist jedoch folgendes zu berücksichtigen:  
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• Die Agrar-PV-FFA sollen in einem durch bauliche Anlagen (landwirtschaft-

liche Betriebe, Windenergieanlagen) vorgeprägten Bereich errichtet wer-

den. 

• Der Plangeltungsbereich ist von keiner besonderen Bedeutung für die land-

schaftsbezogene Erholungsnutzung.  

• Der Plangeltungsbereich ist durch vorhandene Knickstrukturen bereits gut 

in die Landschaft eingebunden. Zusätzlich werden neue Knicks ange-

pflanzt, um noch vorhandene Sichtbeziehungen zu mindern. 

Im Teilbereich 3 wird ein Gebäude für die Wasserstoffproduktion erichtet. Dieses 

stellt eine visuellen Beeinträchtigung für das Landschaftsbild dar.  

Fazit: Die Überbauung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche stellt einen 

wesentlichen Eingriff in das Landschaftsbild da. Insgesamt zeigt sich aber, dass 

die untersuchten Flächen weiträumig kaum sichtbar und lediglich in unmittelbarer 

Nähe gut wahrnehmbar sind. Das bestehende Knicknetz und sonstige Gehölzan-

pflanzungen sorgen großflächig für sichtverschattende Bereiche, die den freien 

Blick auf den Plangeltungsbereich größtenteils behindern. Eine Vorbelastung be-

steht bereits durch die WIndkraftanlagen.   

Bei der Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 

ist zusätzlich die Empfindlichkeit und die Bedeutung des Landschaftsbildes zu be-

rücksichtigen. Beim gewählten Standort ist festzustellen, dass aufgrund der vor-

handenen Vorbelastungen die Beeinträchtigungsintensität der Auswirkungen stark 

vermindert ist. Die potenzielle Veränderung des Landschaftsbildes ist damit in der 

Gesamtschau als gering zu bewerten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbildes können zudem 

gemindert werden, wenn die unter Kapitel 7.2.5 genannten Vermeidungsmaßnah-

men berücksichtigt werden. 

7.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

§ 1 Abs. 1 DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen In-

teresse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Kulturgüter sind im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung nach § 1 

Abs. 6 Satz 5 BauGB zu schützen. Der Erhalt historischer Kulturlandschaften und 

-landschaftsteile ist in § 1 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG geregelt. 
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a) Bestand 

Kulturgüter 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kulturgüter oder geschützten Boden- oder 

Baudenkmale bekannt oder verzeichnet.  

Der Planbereich liegt teilweise innerhalb von archäologischen Interessengebieten 

des Landes Schleswig-Holstein. Im westlichen Plangebiet befindet sich das Archä-

ologische Interessengebiet Nr. 2 der Gemeinde Twedt im Amt Südangeln und im 

östlichen Geltungsbereich liegt das Gebiet Nr. 3 der Gemeinde Twedt im Amt Süd-

angeln.  

Gemäß der Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes vom 26.08.2024 

stimmt die obere Denkmalschutzbehörde den vorliegenden Planung unter folgen-

der Auflage zu: Vor dem Beginn von Erdarbeiten in Bereichen, wo tiefere Boden-

eingriffe (ca. 30 cm Tiefe oder mehr) oder der Abtrag von Mutterboden durchge-

führt werden sollen (z. B. für Kabelgräben, Konverterstationen, Wegetrassen u.ä.), 

muss die Planfläche durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein un-

tersucht und vorhandene Denkmale geborgen und dokumentiert werden. Darüber 

hinaus ist auf den gesamten überplanten Flächen grundsätzlich auf eine möglichst 

eingriffsarme Bauweise (z. B. keine Planierarbeiten) und während des Baus nach 

Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die Bodenbelas-

tung so gering wie möglich zu halten. 

Dabei handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt 

ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-

finden. Die archäologischen Interessengebiete in diesem Bereich dienen zur Ori-

entierung, dass mit einem erhöhten Aufkommen an archäologischen Denkmalen 

zu rechnen ist und das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei Maß-

nahmen beteiligt werden muss. 

Für die überplanten Flächen liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Ver-

lauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Flächen 

befindet sich im Bereich und im Umfeld mehrerer Objekte der Archäologischen 

Landesaufnahme (u.a. eines Megalithgrabes, einer Produktionsstätte, einer Sied-

lungsfläche und mehrerer Einzelfunde). Es liegen daher deutliche Hinweise auf ein 

hohes archäologisches Potential dieser Planfläche vor. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 

Erdarbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der 

Genehmigung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein. 
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Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 11: Umweltauswirkungen Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berücksich-

tigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 1, 8 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursachung 

von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 
0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Folgen 

des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0 = keine, 1 = direkt, 2 = indirekt, 3 = sekundär, 4 = kumulativ, 5 = grenzüberschreitend, 6 = kurz-

fristig, 7 = mittelfristig, 8 = langfristig, 9 = ständig, 10 = vorübergehend, 11 = positiv, 12 = negativ 

Baubedingte Auswirkungen 

Bei geplanten Abgrabungen können archäologisch bedeutsame Funde zu Tage 

gefördert werden.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Es sind keine Wirkungen zu erwarten. 

Fazit: Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgüter sind möglich, kön-

nen aber bei Einhaltung der unter Kapitel 7.2.5 genannten Vermeidungsmaßnah-

men verhindert werden. 
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7.1.8 Wechselwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Nachfolgend werden die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern be-

trachtet. Da die Abläufe in einem Ökosystem sehr komplex sind, können hier nicht 

alle Beziehungen im Detail aufgezeigt werden. Um die Nachvollziehbarkeit und 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden die Auswirkungen des Vorhabens aus-

gewählt, die im besonderen Maße die Schutzgüter betreffen. 

Im Wesentlichen sind folgende Wechselwirkungen erkennbar: 

Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Mensch Arten- und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima, Luft bilden als Na-

turgüter die Lebensgrundlage des Menschen, das Landschaftsbild ist die 

Grundlage für die Erholung des Menschen. Nachteilige Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes mindern somit gleichzeitig auch den Erholungswert der 

Landschaft für den Mensch. 

Tiere, Pflanzen 

und biologische 

Vielfalt 

Der Zustand der abiotischen Schutzgüter Boden und Wasser bilden die 

Grundlage für das Vorkommen bestimmter Pflanzen- und Tierarten (trockener 

oder nasser Verhältnisse). Biologische Vielfalt ist abhängig von der Vielfalt der 

Bodenarten, den Unterschieden des Boden-Wasserhaushaltes und sichert 

den Erholungswert der Landschaft. 

Boden/ Fläche Bodeneigenschaften bedingen die Nutzung durch den Menschen (Acker, 

Grünland, Wald) und die Standortbedingungen für das Vorkommen bestimm-

ter Pflanzengemeinschaften (Feuchtbiotope) und Tierarten. Auch das Klima ist 

abhängig von dem Bodenwasserhaushalt. Biologische Vielfalt ist auch abhän-

gig von Bodenverhältnissen (mager, feucht usw.). Freiflächen in ausreichen-

den Umfang sichern den Erholungswert der Landschaft. 

Wasser Das Grundwasser ist Voraussetzung für die Trinkwasserversorgung des Men-

schen, die klimatischen Bedingungen sowie die Ertragsfähigkeit von Böden 

Luft Lebensgrundlage des Menschen sowie für Arten- und Lebensgemeinschaften 

Klima Lebensgrundlage des Menschen (Produktion von Nahrungsmitteln), Vegeta-

tion und Wasserhaushalt des Bodens als Klimaregulierung 

Landschaftsbild Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen sind wichtige Faktoren des Land-

schaftsbildwertes, anthropogene Nutzungen beeinflussen das Landschaftsbild 

und damit auch den Wert für die menschliche Erholung 

Kultur- und 

Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter beeinflussen den Wert des Landschaftsbildes und da-

mit auch den Erholungswert der Landschaft für den Menschen. 
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Fazit: Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, 

die aufgrund besonderer ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern 

eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen und in der Regel nicht oder nur über 

einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kommen im Plangebiet 

nicht vor. 

 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen und ihrer Ab-

wägung nach § 1 (7) BauGB die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 

BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu beurteilen und Aussa-

gen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Die land-

schaftsplanerischen Leitziele ergeben sich dabei aus den §§ 13 und 15 (1) 

BNatSchG (2010) bzw. § 9 des LNatSchG (2010). Danach sind vermeidbare Ein-

griffe in Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

sind zu begründen und auszugleichen.  

Zunächst gilt es im Sinne des Grundsatzes einer Vermeidung und Verminderung 

von Eingriffen Vorsorge zu treffen. 

Gemäß § 15 (3) BNatSchG soll bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirt-

schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrar-

strukturelle Belange Rücksicht genommen werden. Das Land Schleswig-Holstein 

hat diesbezüglich einen Erlass herausgegeben, der Hinweise und Empfehlungen 

zur naturschutzrechtlichen Kompensation und zur Berücksichtigung der agrar-

strukturellen Belange1 aufzeigt. 

Bevor für die Eingriffskompensation Flächen aus der Nutzung genommen werden, 

ist gemäß § 15 (3) BNatSchG i. V. m. § 9 (3) LNatSchG vorrangig zu prüfen, ob 

der Ausgleich oder Ersatz auch durch nachfolgende Maßnahmen erbracht werden 

kann: 

- Maßnahmen zur Entsiegelung, Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-

Gebieten, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen, Bewirt-

schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, Aufwertung nicht landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen 

                                                

1 Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 30. März 2011 
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- Nutzung vorhandener, bei der zuständigen Naturschutzbehörde bekannter 

Ökokonten. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblich nach-

teiligen Umweltauswirkungen 

7.2.1 Schutzgut Mensch 

Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen o.ä. werden weder durch das Planvorhaben selbst bewirkt, noch 

wirken angrenzende Nutzungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

des Menschen innerhalb des Plangebietes. Dementsprechend sind Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen der Planung für das 

Schutzgut Mensch hinsichtlich der Wohnfunktion nicht erforderlich. 

Gemäß den „Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanla-

gen im Außenbereich“ (Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-

tegration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01. September 2021) sind flächige Solar-

anlagen mit einer geschlossenen Umpflanzung zu versehen. 

Durch den Erhalt der randlichen Bepflanzung in Form von Knicks und Hecken so-

wie durch die Anpflanzung von mehrreihigen Hecken entlang der östlichen Gel-

tungsbereichsgrenze des Teilbereiches 2 werden die visuellen Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion minimiert. 

7.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

7.2.2.1 Auszug aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Vermei-

dungsmaßnahmen 

Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden zur Vermeidung der artenschutz-

rechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG folgende artenschutzrechtliche 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen genannt:  
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Tabelle 12: Erforderliche artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men 

Tiergruppe Relevante Beeinträchti-

gungen 

Artenschutzrechtliche Vermeidungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen 

Brutvögel 

Gilde Bodenbrüter,  
(Wiesenschafstelze, 
Flussregenpfeifer, 
Feldlerche, Kiebitz) 

Baubedingte Schädigungen bei 

Baufeldfreimachung und Errich-

tung der PV-Module 

Bauzeitenregelung 

Bauausführung außerhalb der Brutzeit vom: 

01.03. bis 15.08. (Bauverbotszeit) 

Brutvögel 

Seeadler 

Baubedingte Störung bei Bau-

feldfreimachung und Errichtung 

der PV-Module 

Bauzeitenregelung 

Bauausführung im 500 m-Radius um Brut-

standort außerhalb der Brutzeit vom: 

01.02. bis 10.08. (Bauverbotszeit) 

Brutvögel 

Gilde Bodenbrüter,  
(Feldlerche, Kiebitz) 

Vorhabenbedingter Lebens-

raumverlust durch PV-Module 

Ausgleichsmaßnahme 

Entwicklung von Habitatflächen gemäß den 

artspezifischen Ansprüchen von Feldlerche 

und Kiebitz: 

Bereitstellung ausreichend großer Aus-

gleichsflächen, die als selbstbegrünte Acker-

brache und Extensivgrünland entwickelt 

werden (vgl. Text). 

Hinweis: Sollte über ein Brutvogel-Monito-

ring nachgewiesen werden, dass die Feld-

lerche die Agri-Photovoltaikanlagen in einer 

entsprechenden Dichte besiedelt, können 

die Ausgleichsflächen für die Feldlerche ent-

fallen. 

Amphibien 

(Kammmolch) 

Baubedingte Schädigungen bei 

Baufeldfreimachung und Errich-

tung der PV-Module 

Bauzeitenregelung 

Bauausführung östlich von Laichgewässer 

Nr. 5 außerhalb der Brutzeit vom: 

15.02. bis 15.04. (Bauverbotszeit) 

(Quelle: B.i.A., 2026, S. 40, Tab.: 12) 

Die artenschutzrechtliche Prüfung zum geplanten B-Plan Nr. 6 der Gemeinde 

Twedt kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Bauzeitenrege-

lungen für die prüfrelevanten Arten Feldlerche, Kiebitz, Seeadler und Kammmolch 

und der Bereitstellung von Ausgleichsflächen für die Feldlerche und den Kiebitz im 

Hinblick auf die möglichen Beeinträchtigungen prüfrelevanter Brutvögel und Am-

phibien keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden. Eine 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist demnach für keine der näher geprüften 

Arten bzw. Artengruppen erforderlich. 
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Weitere Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Zu den Biotopen, die nach § 21 Abs. 1 LNatSchG dem besonderen gesetzlichen 

Schutz unterliegen, ist ein Schutzstreifen zu den Sondergebietsflächen freizuhal-

ten. Zu den Knicks wird ein Abstand von 3 m eingehalten und zu den Kleingewäs-

sern ein Abstand von mind. 5m. Die gesetzlich geschützten Biotope sowie die 

Knicks an den Geltungsbereichsgrenzen innerhalb des Geltungsbereichs sind 

dauerhaft zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

Die erforderliche Einfriedung der Anlage soll die Durchgängigkeit für kleinere Säu-

getiere (Feldhase, Fuchs, Marder etc.) mittels entsprechender Gestaltung der Zau-

nanlage aufrechterhalten. Die Zaunanlage kann so konzipiert werden, dass diese 

für kleinere Säugetiere durchlässig ist, indem ein Abstand zum Boden von mindes-

tens 20 cm eingehalten wird (siehe auch Text – Teil B 2.4). 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem „Gesetz zum Schutz der 

Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften“ mit Arti-

kel 1 - Änderung des BNatSchG - Nr. 13 der § 41 a „Schutz von Tieren und Pflan-

zen vor nacheiligen Auswirklungen von Beleuchtungen“ ergänzt wurde. Danach 

sind neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbeleuch-

tungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittie-

rende Werbeanlangen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmit-

teln zu versehen und zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen der  wildlebenden 

Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

In den Text – Teil B wurde dazu folgender Hinweis aufgenommen: Bei der Außen-

beleuchtung ist insbesondere auf die Verwendung von ausschließlich warmweißen 

Licht bis maximal 3.000 Kelvin, geringe UV- und Blaulichtanteile sowie die Anbrin-

gung in möglichst geringer Höhe, eine nach unten abstrahlende Ausrichtung und 

kurze Beleuchtungsdauer zu beachten. 

Die Maßnahmenflächen dienen dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft. Die naturschutzfachliche Zielsetzung für die Maß-

nahmenflächen ist die Entwicklung ökologisch hochwertiger, blütenreicher Grün-

landstandorte, die gerade für Insekten eine hohe Wertigkeit besitzen. Dies soll 

durch eine Aushagerung bzw. Nährstoffminderung und eine extensive Grünland-

pflege bewirkt werden. 

Die bestehenden Knicks und Gehölzreihen an den Geltungsbereichsgrenzen der 

einzelnen Teilbereiche werden erhalten und vor Beeinträchtigungen geschützt. An 

den übrigen Geltungsbereichsgrenzen erfolgt an den Stellen, wo mit Anpflanzun-

gen keine zusätzlichen artenschutzrechtlichen Konflikte für Offenlandarten bewirkt 

werden, eine Eingrünung der PV-Freiflächenanlage durch eine mehrreihige Ge-

hölzanpflanzung aus standorttypischen, heimischen und schnellwachsenden Ge-

hölzen, die dauerhaft zu pflegen und zu erhalten sind. 
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Die Maßnahmenflächen und unversiegelten Flächen der Teilbereiche der Sonsti-

gen Sondergebiete werden als artenreiches und extensiv gepflegtes Grünland ent-

wickelt. Hierzu sind diese mit zertifiziertem Regiosaatgut; hier: UG 3, „Nordost-

deutsches Tiefland“ einzusäen. 

Die Anwendung organischer und chemisch- synthetischer Düngemittel sowie die 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht gestattet. Ebenfalls ausgeschlos-

sen ist ein Umbruch der Fläche, das Walzen sowie Maßnahmen zur Entwässerung 

der Fläche. 

Auf den mit „M 1“ gekennzeichneten „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ sind pro Maßnahmenfläche 

auf folgende Weise Kleinsthabitate zu schaffen, wobei ausschließlich standorttypi-

sche Materialien zu verwenden sind. 

• Lesesteinhaufen: Auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m² sind Lesestei-
nehaufen (frei von Bodenanhaftungen) einzubringen. Die Höhe der Le-
sesteinhaufen sollte mindestens 1 – 1,5 m betragen. 

• Eine Pflege der Kleinsthabitate sollte nur bei einer eventuellen Beschattung 
durch Freistellung von Gehölzen erfolgen. 

• Totholzhaufen: Es sind 2 Totholzhaufen in den Mindestmaßen eines Über-
winterungsquartiers 4 m x 2 m x 1 m anzulegen. 

7.2.2.1 Auszug aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Aus-

gleichsmaßnahmen 

Für die Feldlerche und für den Kiebitz ist ein artenschutzrechtlicher Ausgleich in 

Form einer Bereitstellung ausreichend großer Flächen sicherzustellen, die im Hin-

blick auf die Habitatansprüche von Feldlerche und Kiebitz zu entwickeln sind 

(B.i.A. 2026, S. 31ff). 

Dafür stehen drei geeignete Flächen zur Verfügung in unmittelbarer Nähe (MK), in 

der Gemeinde Ulsnis (MFK) und in der Gemeinde Struxdorf (MF) (vgl. Abbil-

dung 7). 
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Abbildung 8: Übersichtsplan zu den Ausgleichsflächen für Feldlerche und Kiebitz 

Für die vorliegende Planung stehen nachfolgende Flächen für den Ausgleich der 

verlustigen Reviere von Feldlerche und Kiebitz zur Verfügung: 

1. Gemarkung und Gemeinde Struxdorf, Flur 7, Flurstück 32/3 (tlw.), Lage in 

etwa 2,6 km Entfernung zum Plangebiet (vgl. Abbildung 7 und Abbildung 8). Flä-

che 1,57 ha. Derzeit intensiv als Acker genutzt, Entwicklungsziel: dauerhafte 

Ackerbrache. 

Ulsnis 

Struxdorf 
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Abbildung 9: Ausgleichsfläche (MF) in der Gemeinde Struxdorf (MF) 

2. Gemarkung und Gemeinde Ulsnis, Flur 8, Flurstücke 23/3 (tlw.) und 24/2 

(tlw.), Lage in etwa 5,5 km Entfernung zum Plangebiet (vgl. Abbildung 7 und Ab-

bildung 9). Fläche 3,4 ha. Derzeit intensiv als Acker genutzt, Entwicklungsziel: 

dauerhafte Ackerbrache. 

 

Abbildung 10: Ausgleichsfläche (MFK) in der Gemeinde Ulsnis (MFK) 
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3. Gemeinde Twedt, Gemarkung Grumby, Flur 7, Flurstück 2 (tlw.), Lage in-

nerhalb Plangebiet (vgl. Abbildung 7 und 10). Fläche 3,8 ha. Derzeit intensiv als 

Acker genutzt, Entwicklungsziel: Extensivgrünland. 

 

Abbildung 11: Ausgleichsfläche (MK) innerhalb des Plangebietes, „Holzkoppel“ 

Insgesamt stehen damit 8,77 ha Ausgleichsfläche zur Verfügung, die hinsichtlich 

der Habitatansprüche der beiden betroffenen Arten zu entwickeln sind. Daber sol-

len 4,97 ha als Ackerbrache und 3,8 ha als Extensivgrünland entwickelt werden. 

Entwicklungsziel Ackerbrache 

Die zur Verfügung stehenden externen Ausgleichsflächen MF und MFK (vgl. Ab-

bildung 8 und Abbildung 9) sind als dauerhafte Ackerbrache zu entwickelt.  

Für eine zielführende Umsetzung der Maßnahme im Hinblick auf die Attraktivität 

der Brache für die Feldlerche (und den Kiebitz) einerseits und die Vermeidung von 

Einschränkungen der Zielentwicklung durch die Ausbreitung von sog. „landwirt-

schaftlicher Problemarten“ andererseits sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Nach der letzten Ernte wird die Fläche für drei Jahre der Eigenentwicklung 
überlassen („Selbstbegrünung“). Bis zur nächsten Brutperiode ab März 
kann sich so eine lückige Vegetation entwickeln. 

• Die Vegetationsentwicklung ist jährlich zu beobachten. 

• Zur Aufrechterhaltung eines frühen Sukzessionsstadium mit lückiger, mög-
lichst niedriger Vegetation ist die Fläche mindestens alle 2 Jahre im Herbst 
zu grubbern. Sollte sich eine unerwünschte Vegetationsstruktur bereits 
nach einem Jahr einstellen, ist die Fläche jährlich im Herbst zu grubbern. 
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• Im Herbst des dritten Jahres ist eine Einsaat mit einer Leguminosenmi-
schung vorzusehen. Die hohe Attraktivität einer Blühmischung aus Legumi-
nosen für die Feldlerche wurde vor allem von JEROMIN (2002) und 
NEUMANN et al. (2022) beschrieben. Gleichzeitig kann die Einsaat das 
Aufkommen und die Ausbreitung der o.g. und aus landwirtschaftlicher Sicht 
unerwünschten Arten verhindern bzw. zumindest verzögern. Die Legumi-
nosenvegetation ist zwei Jahre lang vorzuhalten. Sollte sich die Vegetati-
onsstruktur bezogen auf die Habitatansprüche der Feldlerche verschlech-
tern (zu hoher und dichter Aufwuchs), ist die Fläche zu mähen. 

• Ab dem sechsten Jahr der Brache ist für die drei Folgejahre wieder eine 
selbstbegrünte Ackerbrache vorzuhalten. 

[…] Auf den genannten Fläche MF und MFK mit einer Größe von insgesamt 

4,97 ha können […] drei Reviere der Feldlerche und zwei Reviere des Kiebitzes 

ausgeglichen werden. Dabei wird die Größenordnung des Ausgleichsbedarfs für 

den Kiebitz von 2 ha Extensivgrünland auch auf die Ackerbrache übertragen und 

liegt dabei um 0,5 ha/Brutpaar höher als für die Feldlerche. 

Entwicklungsziel Extensivgrünland 

Die Umwandlung von Acker in Extensivgrünland erfolgt durch Einsaat einer kraut-

reichen Grasmischung und die kontinuierliche extensive Nutzung ohne Düngung 

und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Bewirtschaftungsziel ist die Schaf-

fung eines artenreichen Extensivgrünlandes.  

Bei einer Flächengröße der Maßnahmenfläche MK von etwa 4 ha (Abbildung 10) 

können zwei Reviere des Kiebitzes ausgeglichen werden. Gleichzeitig profitiert die 

Feldlerche von der Anlage von extensiv genutztem Dauergrünland. 

Folgende Aspekte sind bei der Anlage und Nutzung des Extensivgrünlands zu be-

rücksichtigen: 

Maßnahmen zur Herstellung von Extensivgrünland: 

• Als Initialmaßnahme Einsaat und Ernte von Roggen zur Aushagerung der 
Ackerfläche. 

• Vollansaat mit Regiosaatgut mit 3 g/m² (entsprechend 30 kg/ha), zuvor 
Pflügen und ggf. Grubbern. Die Ansaat sollte mittels Kreiseleggen-Saat-
kombination erfolgen. 

Auflagen zur extensiven Nutzung: 

• Als künftige Pflege der Grünlandfläche hat verpflichtend eine extensive 
Nutzung zu erfolgen, nach Abstimmung mit dem Flächeneigentümer in 
Form einer extensiven Mahdnutzung bzw. einer extensiven Beweidung. 
Diesbezüglich wird eine angepasste Saatgutmischung zur Grünlandent-
wicklung zusammengestellt.  

• Die Flächen dürfen nicht umgebrochen werden.  
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• Neuansaaten und Nach- bzw. Reparatursaaten sind nicht erlaubt, allenfalls 
im Ausnahmefall mit einer vorgegebenen Ansaatmischung und nur mit ge-
bietsheimischen Arten.  

• Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Walzen und Schleppen sind nur zuläs-
sig, sofern die Entwicklungsziele es erfordern. Sind derartige Maßnahmen 
notwendig, dürfen sie ausschließlich im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. 
durchgeführt werden.  

• Die Anlage von Fahrsilos und Mieten sowie die Lagerung von Geräten oder 
Material auf der Fläche sind nicht zulässig. Die Fläche darf nicht unbewirt-
schaftet liegengelassen werden. 

• Die Fläche ist höchstens zweimal pro Jahr, im Regelfall frühestens ab dem 
21. Juni und mit einer Schnitthöhe von mindestens 10 cm zu mähen. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde können Mahdhäufigkeit 
und Mahdtermin abgeändert werden, bspw. zur Förderung der Flächenent-
wicklung oder aufgrund extremer Witterungsbedingungen.  

• Das Mahdgut muss abgefahren werden. Die Fläche muss Wild schonend 
möglichst von innen nach außen oder von einer zur anderen Seite gemäht 
werden.  

• Zur Gewährleistung einer kurzen Grasnarbe im Frühjahr ist ein zweiter 
Schnitt im Spätsommer/Herbst oder eine Nachweide als Standweide 
durchzuführen. 

• Im Falle einer Beweidung der Fläche wird eine Besatzdichte von anfangs 
maximal 2 GVE/ha festgelegt, die je nach Entwicklungszustand auf der Flä-
che und nur nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ange-
passt werden kann. Weidebeginn und Weideende im Jahr orientieren sich 
an der Trittfestigkeit und am Futterangebot auf der Fläche. Schäden an der 
Grasnarbe durch Vertritt sind zu vermeiden (rechtzeitiger Abtrieb im Späth-
erbst bei nassen Standortbedingungen). Auch eine Zufütterung der Weide-
tiere auf der Fläche soll unterbleiben und ist nur in Ausnahmesituationen in 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erlaubt. Zur Gewährleis-
tung einer kurzen Grasnarbe im Frühjahr wird je nach Flächenzustand ein 
Pflegeschnitt im Spätsommer/ Herbst erforderlich. Zusätzlich erforderliche 
Pflegeschnitte, bspw. gegen Disteln und Binsen, sind im Einzelfall mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

7.2.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

§ 202 BauGB regelt den Schutz des Mutterbodens. Danach soll Mutterboden, der 

bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-

ren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. Dies ist sowohl 

vom Erschließungsträger bei der Erschließung des Baugebietes als auch von den 

Bauherren im Rahmen der Grundstücksbebauung zu berücksichtigen. Außerdem 

sind bei der Anlage des Baugebietes die Belange des vorsorgenden 
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Bodenschutzes (§ 1 BBodSchG i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. 

Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Dazu sind im Rahmen der Erschließungsplanung und -ausführung folgende Aufla-

gen zu beachten: 

• Die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bau-
vorhaben“ wird beachtet. 

• Für die Maßnahme ist eine qualifizierte bodenkundliche Baubegleitung 
(BBB) einzusetzen, die über die erforderliche Zertifizierung verfügt. Die 
BBB ist der unteren Bodenschutzbehörde (UBB) 2 Monate vor Baubeginn 
namentlich zu benennen. 

• Es ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, das sämtliche Maßnahmen 
zum vorsorgenden Bodenschutz sowie eine Bilanzierung für Bodenabtrag 
und -auftrag enthält. 

• Der Boden ist im Zuge der Bauausführung horizont- bzw. schichtenweise 
auszubauen und zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagenrichtigen 
Einbau der Substrate zu achten. 

• Es ist eine sinnvolle Baufeldunterteilung vorzunehmen, um flächende-
ckende, ungeregelte Befahrungen zu vermeiden. 

• Bodenmieten zur Zwischenlagerung von Oberboden sind als profilierte und 
geglättete Mieten mit einer maximalen Mietenhöhe von 2 m auszuführen. 
Es gilt die Einhaltung der Vorgaben der DIN 18915. 

• Das Merkblatt „Verwendung von humusreichen Materialien aus Sicht des 
Bodenschutzes“ des LfU Schleswig-Holstein vom 01. August 2023 ist zu 
beachten und anzuwenden.  

• Bodenmieten aus stark organischen Substraten sind auf eine Höhe von 
1,5 m zu begrenzen und die Lagerungsdauer ist so gering wie möglich zu 
halten. Unmittelbar nach der Schüttung der Bodenmieten sind diese tra-
pezförmig zu profilieren und für den Schutz gegen Austrocknung mit einer 
Folie abzudecken. 

• Arbeiten in den Moorbereichen sind ausschließlich mit Kettenfahrzeugen 
durchzuführen. 

• Temporäre Arbeits- und Fahrtrassen sowie Baustelleneinrichtungs- und 
Lagerflächen in Moorbereichen sind mittels Lastverteilungsplatten gegen 
Schadverdichtungen des Untergrundes auszurüsten. 

• Um den Einfluss auf die Versickerungsfähigkeit des Bodens in Form ver-
meidbarer Bodenverdichtung zu minimieren, sind die Fahrzeugeinsätze so 
zu planen, dass die Überrollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen 
in später unbebauten Bereichen auf das unbedingt notwendige Maß redu-
ziert werden. 

• Ordnungsgemäßes und schadloses Wiederverwerten des auf dem Baufeld 
verbleibenden Bodenmaterials und Verwerten des überschüssigen Materi-
als. Beachtung der DIN 19731. 

• Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwer-
tung zuzuführen, idealerweise durch eine Geländemodellierung und/ oder 
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den Aufbau eines Knicks im überplanten Bereich. Sollte eine landwirt-
schaftliche Aufbringung vorgesehen sein, ist ein entsprechender Antrag bei 
der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass für eine Verwertung des Bodens auf landwirtschaftlichen Flächen - bei 
einer Menge ≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² - ein Antrag auf naturschutzrechtli-
che Genehmigung (Aufschüttung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
stellen ist. 

• Farbanstriche oder Farbbeschichtungen an den Rammprofilen sind nicht 
zulässig.  

• Für die Herstellung der Modulverankerungen, die die gesättigte Bodenzone 
bzw. den Grundwasserschwankungsbereich erreichen (höchster zu erwar-
tender Grundwasserstand), sind im Hinblick auf den allgemeinen Grund-
wasserschutz, grundsätzlich keine verzinkten Stahlprofile zulässig. Es  sind 
andere Materialien (z.B. unverzinkter Stahl, Aluminium) oder andere Grün-
dungsverfahren anzuwenden. 

Die Überschirmung und vollständige Versiegelung der Böden in geringem Umfang 

an den Standorten der Trafostationen und des Monitoring-Containers ist unver-

meidbar. Die damit verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Boden und Fläche werden ausgegleichen. 

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 

Der nicht im Plangeltungsbereich verwendbare Boden wird nach Bodenarten ge-

trennt aufbereitet, abgesiebt, abtransportiert und dem Wirtschaftskreislauf (z. B. 

Garten-, Landschaftsbau) zurückgeführt. 

Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für die Teilbereiche 1 und 2 erfolgt die Eingriffsregelung in Anlehnung an die 

„Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außen-

bereich“ aus dem Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, 

Kommunales, Wohnen und Sport und des Ministeriums für Energiewende, Klima-

schutz Umwelt und Natur vom 09. September 2024. Danach sollte der überbaute 

Anteil der Gesamtfläche der Freilandphotovoltaikanlage 80 % nicht überschreiten. 

Aufgrund der in Rede stehenden Nutzung durch Agrar-Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen mit den Abständen von mind. 6,00 m „lichter Breite“ zwischen den Modul-

tischen ist nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises 

Schleswig-Flensburg ein Ausgleichsfaktor von 1: 0,25 anzuwenden. 

Der in dem Erlass geforderte pauschale Ausgleich bezieht sich auf die Nettobau-

fläche des Sondergebietes, also auf die Flächen innerhalb der zeichnerisch fest-

gesetzten Baugrenze, die von Modultischen und den unter Ziffer 1.1.1 der textli-

chen Festsetzungen (Teil B der Planzeichnung) aufgeführten baulichen Nutzun-

gen überbaut werden können. 
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Diese Fläche hat eine Größe von 681.614 m², so dass für den Ausgleich mit einem 

Ausgleichsfaktor von 1:0,25 eine Fläche von 170.403,5 m² erforderlich ist. Neue 

Wege kommen nicht hinzu, da die Anlage von den bestehenden Wegen aus er-

schlossen werden kann. 

Für den Teilbereich 3 wird der Ausgleich gemäß den „Hinweisen zur Anwendung 

der naturschutzrechtlichen Eingriffs¬regelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ 

ermittelt. Demnach werden die zu versiegelnden land¬wirtschaftlichen Flächen 

des Plangebietes als „Flächen mit allgemeiner Bedeu¬tung für den Naturschutz“ 

eingestuft. Die Bemessung des erforderlichen Ausgleichs erfolgt in Anlehnung an 

den Gemeinsamem Runderlass des Innen¬ministeriums und des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - Verhältnis der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht- Anlage: Hinweise zur An-

wendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleit-

planung- (MELUR, 2013). 

Der Erlass empfiehlt bei der Bemessung von Ausgleichsmaßnahmen für das 

Schutzgut Boden das Verhältnis 1:0,5 für Gebäudeflächen und Straßen. 

Die Bemessung des Versiegelungsumfanges ist von der zulässigen Überbauung 

(Grundflächenzahl) abgeleitet. 

Da die Festsetzung „Straßenverkehrsfläche, öffentlich“ nur den Bestand darstellt 

und keine weitere Versiegelung von Boden und Fläche ermöglicht, wird sie in der 

weiteren Bilanzierung nicht weiter aufgeführt. 

Tabelle 13: Ermittlung Ausgleichsbedarf für den Boden im Teilbereich 3 

Festsetzungsart im  

Bebauungsplan 

Flächen-

größe  

m² 

GRZ Fläche x GRZ 

mögliche Ver-

siegelung m² 

Überschrei-

tung mit 

Nebenanla-

gen 

Versiege-

lung 

Insgesamt 

(m²) 

Bemessung 

Ausgleich 

1: 0,5 

(m²) 

Sonstiges Sonderge-

biet H² 

21.063 0,6 12.637,8 6.318,9 18.956,7 9.478,35 

Gesamt, gerundet 21.063    18.957 9.478 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im Teilbereich 3 die Möglichkeit 

geschaffen, eine Fläche von rund 18.957 m² an Haupt- und Nebenanlagen zu ver-

siegeln. Dies ist innerhalb der rund 21.063 m² großen Fläche innerhalb der Bau-

grenze möglich. 

Es ergibt sich daher ein Kompensationserfordernis von 18.956,7 m². Unter Berück-

sichtigung des Faktors für Versiegelung gemäß dem o. g. Erlass ergibt sich für den 

Teilbereich 3 folgende Ausgleichsberechnung: 18.956,7 m² x 0,5 = 9.478,35 m². 

Der naturschutzrechtlich erforderliche Flächenausgleich für die Versiegelung von 

Boden im Teilbereich 3 beträgt demnach gerundet 9.478 m². 
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Die Überbauung und damit einhergehende Versiegelung der Böden im Teilbe-

reich 3 ist unvermeidbar. Die damit verbundenen erheblichen Umweltauswirkun-

gen auf das Schutzgut Boden sind auszugleichen. 

Tabelle 14: Ermittlung Ausgleichsbedarf für das gesamte Schutzgut Boden und Fläche 

Festsetzung Ausgleichsbedarf für das 
Schutzgut Boden (m²) 

Sonstige Sondergebiete, SO/Wind-Agrar-
PV und SO/Agrar-PV 

170.403,50 

Sonstige Sondergebiete, SO/H² 9.478,35 

Gesamtbedarf 179.881,85 

Der naturschutzrechtlich erforderliche Flächenausgleich für den Eingriff in das 

Schutzgut Boden und Fläche beträgt demnach gerundet 179.882 m², d. h. rund 

17,99 ha. 

Der Ausgleich wird auf Flächen innerhalb des Geltungsbereiches und auf extern 

liegenden Flächen erbracht. 

Tabelle 15: Ausfleichsflächen für das Schutzgut Boden und Fläche im Geltungsbereich 

Festsetzung Ausgleichsflächen für das 
Schutzgut Boden (m²) 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft „M“ einschließlich der Maßnah-
menfläche zur Habitat-Erhaltung des Kiebitzes „MK“ 

134.956 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern: mehrreihige Hecken  

4.272 

Ausgleichsfläche im Geltungsbereich 139.228 

 

Der dann noch fehlende Ausgleich über 40.653,85 m² wird extern erbracht. 

Der Ausgleich für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt erfolgt 

unter anderem auf zwei externen Flächen in den Gemeinden Struxdorf mit einer 

Flächengröße von 15.737 m² und Ulsnis mit einer Größe von 34.000 m² (vgl. Kap.: 

7.2.2). Zusammen genommen ergibt sich somit eine Flächengröße von 49.737 m² 

an externer Ausgleichsfläche. 

Der Ausgleich für das Schutzgut Boden und Fläche ist somit erbracht. 
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7.2.4 Schutzgut Wasser 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Die Photovoltaikelemente dürfen nur mit Wasser ohne chemische Zusätze gerei-

nigt werden, um eine Verunreinigung des Bodens auszuschließen. 

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 

Das von den Modulflächen auf den Boden auftreffende Niederschlagswasser soll 

versickert oder verdunstet werden, um die Verbandgewässer nicht durch zusätzli-

che Einleitungen zu belasten. 

Durch die Einhaltung von 7 m Schutzstreifen links und rechts der Gewässer, Ver-

rohrungen und Rohrleitungen des Wasser- und Bodenverbandes Angelner Auen 

können negative Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser vermieden wer-

den. 

7.2.5 Schutzgut Landschaft 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollen die Anlagen-

module eine maximale Höhe von 6,00 m über Gelände nicht überschreiten. 

Gemäß den „Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanla-

gen im Außenbereich“ (Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-

tegration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01. September 2021) sind flächige Solar-

anlagen mit einer geschlossenen Umpflanzung zu versehen. 

Durch den Erhalt der randlichen Bepflanzung in Form von Knicks und Hecken so-

wie durch die Anpflanzung von mehrreihigen Hecken entlang der östlichen Gel-

tungsbereichsgrenze des Teilbereiches 2 werden die visuellen Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes minimiert. 

7.2.6 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind fol-

gende Auflagen zu beachten: „Vor dem Beginn von Erdarbeiten in Bereichen, wo 

tiefere Bodeneingriffe (ca. 30 cm Tiefe oder mehr) oder der Abtrag von 
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Mutterboden durchgeführt werden sollen (z.B. für Kabelgräben, Konverterstatio-

nen, Wegetrassen u.ä.), muss die Planfläche durch das Archäologische Landes-

amt Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene Denkmale geborgen und do-

kumentiert werden. Darüber hinaus ist auf den gesamten überplanten Flächen 

grundsätzlich auf eine möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbei-

ten) und während des Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen 

zu achten, um die Bodenbelastung so gering wie möglich zu halten.“ 

Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbeteiligter sind nicht zu erwarten. 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen. „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 

dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-

behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 

Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 

der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflich-

teten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 

erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann.“ 

 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Twedt hat ein Standortkonzept für die 

Photovoltaik-Freiflächenplanung in der Gemeinde Twedt beschlossen (siehe An-

lage). Dieses Konzept, vom 28.09.2022, dient als fachplanerisches Instrument bei 

der Standortsteuerung von Freiflächen-Solaranlagen. Die Untersuchung hat erge-

ben, dass im Gemeindegebiet Potenzialräume für Photovoltaik-Freiflächenpla-

nung ermittelt werden konnten. Das Standortkonzept greift einer Flächenverfüg-

barkeit im Potenzialraum nicht vor. Es dient als aktuelle Fachplanung für die Ab-

wägung von Planungsalternativen und als fachliche Grundlage für die Begründung 

der Standortwahl. 

Ziel des Konzeptes ist ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander der Nutzung 

von Solarenergie und konkurrierenden Raumnutzungen. Hierfür sind die Ziele der 

Raumordnung, Landschaftsplanung und des Energierechts berücksichtigt worden. 

Zudem hat sich die Gemeinde im Abwägungsprozess durch spezifische Kriterien 

eingebracht, mit dem Ergebnis einer Wertung der Potenzialflächen in eine 1. und 

2. Priorität. 

Eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden, soweit dort ebenfalls PV-Freiflä-

chenanlagen geplant sein sollten, erfolgt im Zuge der Entwurfserarbeitung. 

Ergänzend ist hinzuzufügen, dass in dem neuen „Solarerlass“ folgende Ausfüh-

rung zum bauplanungsrechtlichen Rahmen zu finden ist: „Das Rahmen-konzept 
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sollte so flexibel angelegt sein, dass es auf unvorhergesehene Entwicklungschan-

cen niederschwellig reagieren kann, ohne dass es einer aufwendigen formellen 

Anpassung des Konzeptes bedarf.“ Dies ermöglicht der Gemeinde Twedt nach der 

Realisierung von geplanten Vorhaben bei möglichen weiteren Entwicklungschan-

cen zusätzliche Photovoltaikprojekte im Rahmen des Konzeptes zu entwickeln. 

Hinsichtlich des Standortes für die Anlagen zur Wasserstofferzeugung / Elektroly-

seur ist anzumerken, dass das Ziel des Projektes ist, grünen Strom zu alternativen 

Energieträgern umzuwandeln um weitere Sektoren zu versorgen. Am geplanten 

Standort für die Anlagen zur Wasserstofferzeugung kann sichergestellt werden, 

dass ausschließlich regenerativ erzeugter Strom zur Anwendung kommt. Die Kom-

bination von unterschiedlichen Stromerzeugungsanlagen (Windkraftanlagen und 

Freiflächenphotovoltaikanlagen) und der Aufstellung eines Batteriespeichers sor-

gen für die Deckung des Strombedarf der Anlage. 

 Zusätzliche Angaben 

7.4.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden allgemein zugängliche Umwelt-informati-

onen wie das Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN), der Digitale 

Atlas Nord (Lenkungsgremium Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein) sowie 

andere verfügbare Gutachten zum Planungsraum, wie das zum Freileitungsbau 

ausgewertet. 

7.4.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die erforderlichen externen Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden / Flä-

che sowie für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, sind nach 

§ 4c BauGB von der Gemeinde Twedt oder durch beauftragte Dritte zu überwa-

chen. 

7.4.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-

gaben 

Es gab keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben. 

7.4.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung und der Planungsinhalte wurde 

versucht, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu bewerten. 
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Durch eine Potenzialanalyse wurde auf Grundlage der in Augenschein genomme-

nen Habitate eine artenschutzrechtliche Bewertung durchgeführt. Fang- und Schä-

digungsverbote sowie Störungsverbote für unter dem besonderen Artenschutz ste-

hende Arten gem. § 44 BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Landschaftsbild, Klima 

und Luft, Wasser können ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Archäologische Funde sind während der Bauarbeiten grundsätzlich möglich und 

bei Entdeckung unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde Schleswig-Hol-

stein zu melden. 

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt können voll-

ständig ausgeglichen werden. 
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